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1 Erfordernis der Planaufstellung 

Südlich der Bahnlinie in Hattersheim erstreckt sich eine ca. 45 ha große, bisher 
überwiegend gewerblich genutzte Fläche, die ca. 1/5 der Gesamtfläche der Kern-
stadt Hattersheims darstellt. Aufgrund struktureller Veränderungen in den früher 
dort ansässigen Wirtschaftsunternehmen sind diese Gewerbeflächen heute über-
wiegend aufgegeben worden und stellen die Stadt vor schwierige Konversionsauf-
gaben. 
Für dieses Gebiet „Hattersheim-Süd“ wurde ein städtebaulicher Rahmenplan erar-
beitet, der von der Stadtverordnetenversammlung im September 2003 und in wei-
teren Fortschreibungsstufen als städtebauliches Vorkonzept im März 2007 und im 
März 2010 beschlossen wurde. Dieses Konzept sieht vor, das Quartier in neue 
gewerbliche und gemischte Bauflächen und ausgedehnte Wohnbauflächen umzu-
nutzen.  
 

 
Abbildung 1: Städtebauliches Vorkonzept vom März 20 10  

Das im städtebaulichen Vorkonzept vorgeschlagene Nahversorgungszentrum am 
nördlichen Rand des Gebietes am Übergang zum Bahnhof und zur Stadtmitte 
wurde in einem eigenen Bebauungsplanverfahren im Jahre 2007 vorbereitet. Auf 
diesem Gelände hat sich mittlerweile ein Lebensmittelmarkt neben mehreren klei-
nen Fachmärkten angesiedelt. Ziel der Stadtentwicklung ist die stufenweise Ver-
vollständigung des Quartiers mit Wohnen und weiteren verträglichen Nutzungen. 
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In einem ersten Schritt wurde östlich des Hessendamms im Umfeld der aufgelas-
senen Urbansmühle ein Konzept für das so genannte Mühlenquartier entwickelt 
und mit dem zwischenzeitlich rechtsverbindlichen Bebauungsplan "Urbansmühle" 
sowie mit der Aufstellung des Bebauungsplans „Mühlenquartier“ vorbereitet.  
 
Das Plangebiet westlich des Hessendamms und südlich des neuen Nahversor-
gungszentrums, das Gegenstand dieses Bebauungsplans ist, ist ein weiterer Bau-
stein für die Entwicklung von Hattersheim Süd. Er verknüpft die S-Bahn-
Haltestelle, den Bereich um die Urbansmühle, das Mühlenquartier und bestehende 
Baugebiete und stellt einen Brückenschlag zum Stadtteil Okriftel her. 
 
In diesem Plangebiet sollen erste Teile eines Quartierszentrums (Kindertagesstät-
te, Quartiersplatz) entstehen und, während im Mühlenquartier Wohnungen und 
Häuser vorwiegend von Bauträgern errichtet werden, hier auch Angebote für 
Wohnhäuser in individueller Bauweise geschaffen werden.  
 
Mit der Aufstellung dieses Bebauungsplanes sollen die Grundzüge des Städtebau-
lichen Vorkonzepts 2010 umgesetzt werden: 
- eine zentrale Mitte um einen Quartiersplatz mit gemischter Nutzungsstruktur,  
- Wohnnutzung im Bereich südlich des Quartiersplatzes,  
- Kindertagesstätte angrenzend an den Quartiersplatz, 
- Integration und Umnutzung des denkmalgeschützten Werkstattgebäudes, 
- Fortsetzung der Fuß- und Radwegeachse vom Schwarzbachweg über das 

Mühlenquartier, den Hessendamm, den Quartiersplatz bis zum Regionalpark 
- kleinteilige Fuß- und Radwegebeziehungen, 
- lärmabschirmende Bebauung zum Hessendamm. 
 
Die Stadt Hattersheim hat daher am 25.03.2010 beschlossen, den Bebauungsplan 
Nr. N 91 "Schokoladenfabrik" aufzustellen.  
Das Plangebiet hat eine Größe von ca. 7,36 ha.  

2 Einfügung in bestehende Rechtsverhältnisse 

Im rechtsverbindlichen Flächennutzungsplan (FNP) des Planungsverbandes Bal-
lungsraum Frankfurt/Rhein-Main (31.12.2002) ist der Planbereich als gemischte 
Bauflächen, Wohnbauflächen sowie der nördliche Bereich als öffentliche Grünflä-
che mit der Zweckbestimmung Parkanlagen dargestellt. Lediglich im Bereich der 
dargestellten öffentlichen Grünfläche ist die Entwicklung des Bebauungsplanes 
aus dem Flächennutzungsplan gemäß § 8 Abs. 2 BauGB nicht gegeben, auf die-
ser Fläche ist ebenfalls eine gemischte Baufläche im Bebauungsplan vorgesehen.  
Daher ist eine Änderung des Flächennutzungsplanes notwendig.  
Am 21. Mai 2003 hat die Verbandskammer des Planungsverbandes Ballungsraum 
Frankfurt/Rhein-Main den Beschluss zur Aufstellung des Regionalpans/ 
Regionalen Flächennutzungsplan für den Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main ge-
fasst. Die erste Anhörung und Offenlegung des Regionalplanentwurfs fand in der 
Zeit vom 02.05.2007 bis 01.08.2007 statt. Am 27. Februar 2009 hat die Regional-
versammlung über die vorgebrachten Anregungen und Bedenken entschieden und 
am 30. April 2009 wegen erheblicher Änderungen des Entwurfs eine erneute Of-
fenlegung beschlossen. 
Nach Durchführung des Beteiligungsverfahrens, den notwendigen Beschlüssen 
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von Regionalversammlung und Verbandskammer und der Genehmigung durch 
die Landesregierung soll der neue Regionalplan/RegFNP den genehmigten Regi-
onalplan Südhessen 2000 und die gültigen Flächennutzungspläne im Ballungs-
raum Frankfurt/Rhein-Main ersetzen. Im Entwurf des Regionalen Flächennut-
zungsplanes ist die Plangebietsfläche korrekt dargestellt. 
 

 
Abbildung 2: Auszug aus dem Flächennutzungsplan 2003  

 
Abbildung 3: Auszug aus dem Regionalen Flächennutzungsplan Entwurf 2009, Regional-
versammlung Südhessen, Planungsverband. 
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Abbildung 4: Bestehender Bebauungsplan Nr. 3, rechtsverbindlich seit dem 18.04.1980 

Das Bebauungsplangebiet liegt zum Teil im Geltungsbereich des Bebauungsplans 
Nr. N3 „Südlich der Bundesbahn in der Flur 8“, rechtsverbindlich seit dem 
18.04.1980. Mit diesem Bebauungsplan wird im überwiegenden Bereich ein In-
dustriegebiet, im südwestlichen Bereich sowie entlang des Hessendamms ein 
Gewerbegebiet ausgewiesen. 
Die Stadt Hattersheim beabsichtigt den rechtsverbindlichen Bebauungsplan N3 in 
einem parallelen Bebauungsplanverfahren  zu ändern. Der Aufstellungs- und Ein-
leitungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr. 93 "Im Landwehr" wurde am 
16.12.2010 gefasst.  
Ziel der Bebauungsplanänderung ist die Überprüfung, ob nach der Aufgabe der 
Wellpappenproduktion das bisherige Industriegebiet in ein Gewerbegebiet umge-
wandelt werden kann. Gleichzeitig soll das Gewerbegebiet räumlich sowie sachlich 
gegliedert werden. Um einen Störfaktor des Areals für die Umsetzung des Rah-
menplans Hattersheim Süd zu vermeiden sollte eine von Westen nach Osten ge-
gliederte Nutzung erfolgen. Im östlichen Bereich wäre eingeschränktes Gewerbe 
sowie eine Mischgebietsnutzung als verträgliche Nutzung zu den Nachbargebieten 
denkbar.  
Es wird angestrebt, mittels einer Lärmkontingentierung Konfliktpotenziale der ge-
geneinander unterschiedlich schutzbedürftigen Nutzungen zu vermeiden. 
Um der Neuansiedlung von GI- oder störenden GE-Nutzungen vorzubeugen wird 
gleichzeitig mit dem Bebauungsplanaufstellungsbeschluss eine Veränderungs-
sperre beschlossen. Während des Bebauungsplanverfahrens sind die tatsächli-
chen und genehmigten Nutzungen festzustellen sowie notwendige Gutachten zu 
erstellen. Der Bebauungsplan Nr. N 93 ersetzt den alten Bebauungsplan Nr. N 3 
teilweise.  
Um zu klären, ob der vorliegende Bebauungsplan N91 bereits im Vorgriff auf den 
künftigen Bebauungsplan N93 konfliktfrei aufgestellt werden kann, wurden zwei 
weitere Untersuchungen erstellt, die die derzeitige Nutzungsart (Gewerbegebiet) 
und die konkrete Einzelnutzung berücksichtigen und deren Auswirkungen auf die 
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geplante Bebauung prüfen. Die Untersuchungen sind den Anlagen zum Bebau-
ungsplan beigefügt.  
Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass die Gesamtbelastung des Gewerbe-
lärms für das Planungsgebiet des Bebauungsplans N 91, unter Berücksichtigung 
der derzeitigen Nutzung des Wellpappengeländes, die Immissionsrichtwerte der 
TA Lärm nicht  überschreitet. 
Auch die Untersuchung unter Berücksichtigung der Ausnutzung der zulässigen 
Geräuschemissionen für das Gewerbegebiet kommt zu dem Ergebnis, dass ledig-
lich an zwei Gebäuden im neuen Wohngebiet (WA8 Nord) geringfügige Über-
schreitungen von ca. 1 dB(A) der Immissionsrichtwerte der TA Lärm bzw. der DIN 
18005 auftreten. Diese Überschreitung ist jedoch als geringfügig zu betrachten da 
sie letztlich nicht wahrnehmbar ist, zudem ist die DIN 18005 als Richt- und nicht 
als Grenzwert einzuordnen. 
Die Untersuchungen zeigen, dass eine Einschränkung der derzeit ausgeübten und 
tatsächlichen Nutzung somit auszuschließen ist, folglich kann die Aufstellung des 
vorliegenden Bebauungsplans N91 unabhängig von der derzeitigen Nutzung des 
angrenzenden Gewerbegebietes durchgeführt werden. 
 

 
Abbildung 5: angrenzende Bebauungspläne 

Abgrenz ung BP Nr. 91 
"Schokoladenfa brik"  

BP Nr. 85  
"Nahversorgungszentrum 
 Hattersheim Süd"  
In Kraft getreten am 29.06.2006  

BP Nr. 89  
"Hessendamm Süd"  
Entwurf vom Juni 2009  

BP Nr. 88  
"Mühlenquartier"  
Entwurf vom Mai 2009  

BP Nr. 87 "Urbansmühle"  
In Kraft getreten am 
03.04.2008 
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Kleinere Bereiche der angrenzenden Bebauungspläne BP Nr. 85 "Nahversor-
gungszentrum Hattersheim Süd", in Kraft getreten am 29.06.2006, sowie des Be-
bauungsplanes Nr. 89 "Hessendamm Süd", Entwurf vom Juni 2009 ragen in den 
Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes. 
Nachfolgend ist eine Übersicht der angrenzenden Bebauungspläne dargestellt.  
 
Sämtliche innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 
bisher bestehenden planungs- und bauordnungsrechtlichen Festsetzungen sowie 
frühere baupolizeiliche Vorschriften werden aufgehoben. 

3 Bestand innerhalb und außerhalb des räumlichen 
Geltungsbereiches 

Lage im Siedlungsraum 
Hattersheim ist ein Mittelzentrum im Verdichtungsraum und liegt an der Regional-
achse Frankfurt - Wiesbaden - Rüdesheim - (Koblenz) und der überörtlichen Nah-
verkehrsachse Frankfurt - Wiesbaden. Es hat direkten Anschluss an die Autobahn 
A 66. Zusammen mit seinen beiden weiteren Stadtteilen Okriftel und Eddersheim 
umfasst es rd. 25.000 Einwohner (2007). Die Zahl der sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten hat von 2000 bis 2007 deutlich zugenommen (2007 rd. 4.400, +11,9 
%). Der Anstieg erfolgte im Dienstleistungssektor durch aktuelle Neuansiedlungen 
im Gewerbegebiet Südwest, aber auch im produzierenden Gewerbe. 
Der Schwerpunkt der Wohn- und Gewerbebauflächenentwicklung liegt eindeutig 
im Stadtteil Hattersheim mit seiner Infrastruktur und guten Verkehrsanbindung.  
 

Abbildung 6 : Auszug aus dem Regionalplan 2000 
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Naturräumliche Lagebedingungen 
Das Stadtgebiet erstreckt sich nördlich des Mains im Bereich der flachen Mainnie-
derung und des flachwelligen Übergangs zum intensivackerbaulich genutzten 
Main- Taunus-Vorland. Wichtige großflächige Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für 
Natur und Landschaft sind die Auenbereiche entlang der Fließgewässer, die Okrif-
teler Wiesen und die flache Flugsanddüne zwischen Eddersheim und Okriftel mit 
ihrer kleinräumig gegliederten Flur sowie die Weilbacher Kiesgrube. Der Ausbau 
des Regionalparks im Rahmen des Pilotprojektes ist weitgehend abgeschlossen. 
Damit ist über die Hälfte der Freifläche des Stadtgebietes zumindest von seiner 
Struktur her (mit Einschränkung durch die Lärmbelastung) für die Naherholung 
besonders geeignet und entwickelt worden. 
 
Topographische Besonderheiten 
Das Gelände ist sehr flach, daher treten verschiedene Elemente wie die Allee-
bäume und Pappelreihe als herausragende Grünelemente sowie einzelne Groß-
bauten (Schornstein Sarotti, Kirchturm, Urbansmühle) markant hervor, die eine O-
rientierung geben und deren Funktion und Wirkung erhalten bzw. ergänzt werden 
sollen. 
 
Historische, kulturelle Besonderheiten 
Im Plangebiet liegen denkmalgeschützte Anlagen der Sarotti-Fabrik: der Schorn-
stein Sarotti, das Werkstattgebäude sowie das Pförtnerhäuschen. Diese geben I-
dentität und finden sich an herausragender Stelle im Quartier wieder: in der Flucht 
von Straßen und Blickachsen und am geplanten zentralen Quartiersplatz. 
 
Bestehende Nutzung 
Der Planbereich war ursprünglich geprägt durch die ehemalige Schokoladenfabrik 
Sarotti, die alten Fabrikgebäude wurden jedoch zwischenzeitlich abgerissen, so-
dass das Gelände nun brach liegt. Lediglich die denkmalgeschützten Bauten ste-
hen noch auf dem alten Fabrikationsgelände. 
 
Unterirdisch sind innerhalb des Geltungsbereiches verschiedene Leitungen (Gas) 
bzw. Kanäle vorhanden, die im weiteren Verfahren in der Planung berücksichtigt 
werden müssen.  
 
Geltungsbereich 
Im Einzelnen umfasst das Plangebiet die Flurstücke 62/4, 66/7, 66/6, 85/2, 158/73, 
71/1 und 85/3, die teilweise innerhalb der Abgrenzung liegen. 
 
Maßgeblich für die Abgrenzung ist der zeichnerische Teil des Bebauungsplanes. 
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4 Städtebauliches Konzept 

Dem Bebauungsplanvorentwurf Schokoladenfabrik liegt der nachfolgende städte-
bauliche Entwurf zu Grunde. Er konkretisiert die im städtebaulichen Vorkonzept 
entwickelten Entwicklungsziele und gibt ihnen eine erste anschauliche bauliche 
Gestalt. Darin ist die angestrebte bauliche Dichte, die Führung und Ausbildung der 
Erschließung, öffentliche Aufenthaltsflächen und die Rahmen setzende Begrünung 
ablesbar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 7 : Städtebaulicher Entwurf vom 21.04.2010 

Mischnutzungen 

Quartiersmitte 

verdichtete 
Wohnbebauung 

individuelle  
Wohnbebauung 

lärmschützende 
Randbebauung 
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Bauliche Parallelentwicklung am Hessendamm 

Ergänzend zur bereits in Gang gesetzten Entwicklung des Mühlenquartiers (A) 
kann das vorliegende ähnlich große Quartier auf der Westseite (B)  - Schokoladen-
fabrik - die städtebauliche Entwicklung entlang des Hessendamms ergänzen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bewältigung der Lärmsituation am Hessendamm 
Am Anfang jeder weiteren Wohnbebauung westlich des Hessendamms muss zur 
Bewältigung der Lärmsituation eine weitgehend durchgängige mehrgeschossige 
lärmschützende Bebauung parallel zur Straße erstellt werden. Daher ist eine Ent-
wicklung der Fläche von Ost nach West zwingend. Die lärmschützende Bebauung 
wird sich mit ihren Wohn- und Aufenthaltsräumen und Gärten von der Straße ab-
wenden. 
 
Gemischte Bau- und Wohnformen in verdichteter Bauwe ise 
Südlich der Quartiersmitte sollen verschiedene Nutzergruppen gemischt und in 
kompakter Bauweise Wohnmöglichkeiten finden. Neben Stadthäusern und Rei-
henhäusern wird eine Atriumshausgruppe angeordnet mit kleinen Gärten und über 
Fußwege erschlossen.  
 
Individueller Hausbau 
Am Ortsrand sollen Flächen für individuellen Hausbau (freistehendes Einfamilien-
haus mit Garten) zur Verfügung stehen, da dieser Bedarf kontinuierlich von Bürge-
rinnen und Bürgern artikuliert wird. Es werden vielfältige Wohnformen angeboten, 
um in dem neuen Quartier eine große Bevölkerungsmischung zu erzielen. 
 
Öffentliche Infrastruktur - Quartiersmitte 
Der Entwicklungsschritt Quartier B umfasst die wichtigsten Infrastrukturflächen (Ki-
ta, Werkstattgebäude) von Hattersheim-Süd, die parallel umgesetzt werden. Sie 
sind mit diesem Entwicklungsschritt städtebaulich eingebunden. Für die Kita be-
steht Bedarf, der durch die ersten Entwicklungsschritte in Hattersheim-Süd wächst. 
Die Werkstatt muss eine Nutzung erhalten und ebenfalls erschließungstechnisch 
und städtebaulich angebunden werden. Durch eine gemeinsame städtebauliche 
Anordnung können die Bauten aufeinander abgestimmt werden ggf. bauliche Syn-
ergien genutzt werden.  
 

Erste Erschließungsabschnitte: 
 
A   Mühlenquartier 
 
B   Quartier Schokoladenfabrik  
      mit Quartiersmitte 
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Mischnutzungen in mehrgeschossigen Bauten 
Zwischen dem Nahversorgungszentrum und der Quartiersmitte werden Bauflä-
chen für Mischnutzungen (Wohnen und/oder wohnverträgliche Dienstleistungen) in 
mehrgeschossiger Bauweise vorgehalten, um den Bedarf flexibel decken zu kön-
nen. 
 
Gesamtausblick  
Im Städtebaulichen Vorkonzept „Hattersheim-Süd“ wird auch die Erweiterung der 
Wohnbausiedlung nach Westen untersucht und auch der Städtebauliche Entwurf 
sieht die Entwicklung des Gebietes in zwei Ausbaustufen vor. Das vorliegende 
Plangebiet umfasst zunächst die Fläche der ersten Ausbaustufe. Bei der Erschlie-
ßungs- und Infrastrukturplanung parallel zum Bebauungsplanverfahren wird der 
Gesamtausbau der Wohnbauflächenentwicklung Hattersheim-Süd jedoch schon 
berücksichtigt und eingeplant.  

 
Abbildung 8:  Städtebaulicher Entwurf vom 21.04.2010 - Gesamtausbau    
     Geltungsbereich Bebauungsplan / Ausbaustufe 1 

5 Erschließung  

Die Erschließung des Gebietes erfolgt vom Hessendamm aus, die Anbindung an 
den Hessendamm   wurde in Abstimmung mit dem Amt für Straßen und Ver-
kehrswesen Frankfurt festgelegt: die Anbindung geschieht durch Mündungen ohne 
Lichtsignalanlagen (LSA) und unter Verwendung einer Mittelspur als Linksabbie-
gespur auf dem Hessendamm. 
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Der breite Querschnitt des Hessendamms wird gegliedert, um die Abbiegespuren 
und Querungshilfen aufzunehmen und die gefahrene Geschwindigkeit zu reduzie-
ren. Die Gestaltung des Hessendamms soll einer innerstädtischen Straße entspre-
chen. 
Eine Querung für Fußgänger und Radfahrer soll bevorzugt auf Höhe des Quar-
tiersplatzes erfolgen und durch eine Fußgängerschutzanlage gesichert werden.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 9: Geplante Erschließung  

 
Im Plangebiet westlich des Hessendamms übernimmt ein Erschließungsring die 
Sammelstraße 1a und 1b  die Verteilung des Verkehrs mit einer Fahrbahnbreite 
von 6m, seitlich ein Grünstreifen mit begleitenden Bäumen und öffentlichen Park-
plätzen sowie beidseitig ein Gehweg von 2m Breite.  

Das mittlere Quartier mit verdichteter Bebauung ist mit einer Anliegerwohnstraße 
Wohnstraße 1  mit einer Mischfläche von insgesamt 6,75 m inkl. Parkierung und 
seitlich farblich abgesetzten Randbereichen für FußgängerInnen erschlossen.  
Im Bereich der individuellen Einzelhausbebauung erhält die Wohnstraße 2  eine 
gegenüber der Wohnstraße 1 reduzierte Breite von ca. 5,50m, lediglich im östli-
chen Bereich entlang der verdichteten Bebauung am Hessendamm wird auch hier 
die Straßenbreite auf 6,75 m erhöht, um einen reibungslosen Verkehrsablauf auch 
im verdichteten Bereich zu gewährleisten. Von dieser Wohnstraße 2 gehen ver-
schiedene Erschließungsstiche  ab mit kleineren Wohnhöfen zur Erschließung 
von jeweils zwei weiteren Grundstücken am Ortsrand. Diese Erschließungsstiche 
haben ebenfalls eine Breite von 5,50m, ein Wenden ist am Ende der Stiche nicht 
möglich. Die Stiche mit einer Länge von ca. 20m sollen lediglich der Erschließung 
der beiden rückwärtigen Grundstücke am südlichen Ortsrand dienen. Auch können 
diese Grundstücke nicht mit dem Müllfahrzeug angedient werden, geeignete Müll-
behälteraufstellflächen sind entlang der Ringstraße vorgesehen.  

Ringstraße: 
Sammelstraße 1a, 1b 

verdichtete Bebauung 
mit Anliegerwohnstra-
ßen:  
Wohnstraße 1  

Einzelhausbebauung 
mit  Anliegerwohn-
straße und -höfen: 
Wohnstraße 2 
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Der östliche Erschließungsstich hebt sich von den anderen drei Erschließungssti-
chen im Süden ab, mit diesem Stich werden mehrere Grundstücke erschlossen, 
somit wird auch die Dimensionierung der Erschließungsstraße auf die Anforderun-
gen angepasst. Der Stich ist mit einer Breite von 5,50m vorgesehen, ein kleiner 
Wohnhof am Ende ermöglicht das Wenden eines PKWs.   

Prinzipiell werden Anliegerstraßen in kleine überschaubare Straßenabschnitte mit 
Richtungsänderungen oder Versätzen nach ca. 50 bis 70 Metern gegliedert, um 
eine Verkehrsberuhigung zu erreichen und lange monotone Straßenräume zu 
vermeiden. 
 
Radwege 
Den Radwegeverbindungen im Quartier kommt eine hohe Bedeutung zu.  
Die Anbindung an das Stadtzentrum erfolgt über einen Radweg entlang des Hes-
sendamms und in der Weiterführung in der Untertorstraße zum Bahnhof. Über den 
Hessendamm führt der Weg nach Okriftel. Alternativ führen die Quartiersstraßen 
zum Radweg am Rosarium vorbei ebenfalls nach Okriftel. Bei einer verminderten 
Geschwindigkeit ist in den Wohnquartieren und Anliegerstraßen die Einrichtung 
von eigenständigen Radwegen nicht notwendig. 

In Ost-West-Richtung wird die Fuß- und Radwegeachse vom Schwarzbachweg 
über das Mühlenquartier, den Hessendamm, den Quartiersplatz bis zum Regio-
nalpark fortgesetzt. Querungsstellen für den Fuß- und Radverkehr am Hessen-
damm sollen mit Bedarfsampeln ausgestattet werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 10: Radwegeverbindungen 

 
ÖPNV 
Eine Bushaltestelle ist am Quartiersplatz am Hessendamm geplant. Diese eignet 
sich gemäß Nahverkehrsplan des Main-Taunus-Kreises mit einem ca. 400m-
Einzugsradius als zusätzlicher Standort zum Busbahnhof an der S-Bahn.  
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6 Ver- und Entsorgung  

Das Oberflächenwasser im Plangebiet sowie alle Straßenflächen südlich des 
Quartiersplatzes werden im Trennsystem entwässert. Nördlich des C-Sammlers im 
Quartiersplatz erfolgt die Entwässerung im Mischsystem, da es aufgrund der 
zulässigen abflusswirksamen Fläche der Einleitestellen nicht möglich ist, das 
Oberflächenwasser auch in diesen Bereichen getrennt vom Schmutzwasser 
abzuleiten und direkt in den Schwarzbach einzuleiten. 
Um das Trennsystem im südlichen Bereich des Plangebietes herzustellen, ist eine 
Auffüllung des Geländes unumgänglich. Zwangspunkte für die Planung des 
Entwässerungssystems sind die vorhandenen Schachtbauwerke im Hessendamm 
und das vorgegebene Mindestgefälle von 0,5 %. Hieraus ergibt sich, dass im 
südlichen Bereich eine Auffüllung von ca. 1,00 m notwendig ist, um eine 
ausreichende Überdeckung des Entwässerungssystems zu erreichen. Die 
notwendige Auffüllung der Grundstücksflächen muss im Rahmen der Erstellung 
der Wohnbebauung erfolgen. 
 
Schmutz- und Mischwassersystem 
Das Schmutzwassersystem in den Bereichen der Wohnstraßen im Plangebiet 
entwässert Richtung Hessendamm und wird dort an einen bestehenden Kanal 
angeschlossen.  
Das Mischwassersystem aus dem Bereich nördlich des Quartierplatzes wird im 
Bereich der Sammelstraße über ein herzustellendes Schachtbauwerk an den C-
Sammler im Bereich des Quartierplatzes angeschlossen.  
 
Regenwassersystem 
Das Regenwassersystem entwässert über den vorhandenen Regenwasser-Kanal-
Süd über die vorhandene Einleitstelle in den Schwarzbach. Die Anbindung des 
Oberflächenwasserkanals an den Altbestand erfolgt im Hessendamm.  
 
Wasserversorgung 
Bei der Wasserversorgung wird die Verlegung einer Ringleitung in der 
Sammelstraße geplant, die an zwei Punkten an das bestehende System im 
Hessendamm angebunden werden soll. An diese Ringleitung werden dann die 
einzelnen Versorgungsstränge, bzw. Ringleitungen in den Wohnstraßen 
angebunden. 

7 Umweltbericht 

Im Rahmen der Aufstellung und Änderung der Bauleitpläne sieht das Baugesetz-
buch (BauGB) in seiner aktuellen Fassung vor, dass nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 
1a eine Umweltprüfung durchzuführen ist. Hierbei sollen die voraussichtlich erheb-
lichen Umweltauswirkungen ermittelt  werden und in einem Umweltbericht be-
schrieben und bewertet werden. Dieser Umweltbericht soll Dritten die Beurteilung 
ermöglichen, ob und in welchem Umfang sie von den Umweltauswirkungen der 
Festsetzungen für das Vorhaben betroffen werden können. 
 
Der Umweltbericht mit Eingriffs-/Ausgleichsbetrachtung ist Bestandteil der Be-
gründung und den Anlagen des Bebauungsplanes beigefügt.  
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8 Artenschutzrechtliche Einschätzung 

Im Rahmen des vorliegenden Verfahrens wurde durch das BÜRO GALL, Frei-
raumplanung & Ökologie, Butzbach zunächst eine Potentialanalyse zum Arten-
schutzrecht verfasst. Diese ist den Anlagen des Bebauungsplanes beigefügt. 

Nach dieser ersten Einschätzung wurde nach Rücksprache mit der Unteren Natur-
schutzbehörde eine Artenschutzprüfung erstellt, welche ebenfalls den Anlagen des 
Bebauungsplanes beigefügt ist, die wesentlichen Ergebnisse der Artenschutzprü-
fung sind nachfolgend zusammengefasst:  

1. Das Artenschutzrecht sieht einen umfassenden Schutz für die Arten des An-
hangs IV der FFH-Richtlinie sowie die Europäischen Vogelarten vor. Kommen 
Arten aus diesen Artengruppen im Plangebiet oder dessen Umfeld vor, ist im 
Rahmen von Planverfahren die Verletzung von artenschutzrechtlichen Ver-
botstatbeständen zu prüfen, wobei von den Möglichkeiten zum Einsatz von 
Vermeidungs- und vorgezogenen Ausgleichmaßnahmen sowie ggf. eines 
Ausnahmeverfahrens Gebrauch gemacht werden kann. 

2. Methodisches Vorgehen: Im Jahr 2010 wurden im Untersuchungsgebiet ins-
besondere der Feldhamster sowie die Zauneidechse untersucht. Daneben er-
folgte eine Aufnahme der zu fällenden oder ggf. beeinträchtigten Bäume auf 
Baumhöhlen und -spalten, die insbesondere den Fledermäusen galt. Die Vö-
gel werden auf Basis einer worst-case-Prognose bearbeitet. 

3. Die wesentlichen Ergebnisse können wie folgt zusammengefasst werden: Im 
Geltungsbereich und dessen Umfeld könnten etwa 40 Vogelarten brüten. Ei-
nige weitere Vogelarten könnten regelmäßig als Nahrungsgäste beobachtet 
werden. Hinweise auf Quartierfunktionen für baumhöhlen- oder –
spaltenbewohnende Fledermäuse ergaben sich nicht. Hier besteht aber be-
züglich der alten Pappeln eine gewisse Unsicherheit. Als einzige FFH-IV-Art 
konnte im UG die Zauneidechse nachgewiesen werden. 

4. Mögliche Auswirkungen: Angesichts des bisherigen, sehr hohen Versiege-
lungsgrades des Plangebiets (Ausnahme: Flächen im Süden), sind relevante 
Wirkungen im Grunde nur durch baubedingte Zerstörungen von Lebensstätten 
zu befürchten. Weiterhin kann es zu Tötungen und Schädigungen kommen, 
wenn Gehölze gerodet werden. Störungen, die ein Maß erreichen, das Rück-
wirkungen auf den Erhaltungszustand der lokalen Populationen haben könnte, 
sind dagegen auszuschließen. Für die hier und im nahen Umfeld lebenden Ar-
ten ist weder von einer besonderen Störungssensibilität auszugehen, noch 
sind diese Arten im Umfeld selten oder gefährdet. 

5. Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen: Im Rahmen der Umsetzung des geplan-
ten Vorhabens werden umfangreiche Maßnahmen zur Vermeidung von Beein-
trächtigungen erforderlich. Sie gelten in erster Linie der Vermeidung von Ver-
letzungen des Tötungsverbots, vermindern aber auch Schädigungen von Le-
bensstätten. Zugunsten der Zauneidechse ist eine vorgezogene Ausgleichs-
maßnahme durchzuführen. Dazu werden auf Vorschlag der Unteren Natur-
schutzbehörde in der Wickerbachaue bei Wicker gut geeignete, inzwischen 
aber degradierte Flächen aufgewertet. Die notwendige Umsiedlung findet e-
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benfalls in diese Flächen im Naturschutzgebiet „Wickerbachaue“, Flörsheim 
am Main, Flur 34, Flurstück 112 statt. 

6. Ergebnis der Konfliktanalyse: Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Konflikt-
analyse werden drei Prüfschritte durchlaufen: 
    1. Die Abschichtung der potenziell betroffene Arten und Artengruppen; 
    2. die vereinfachte Prüfung für bestimmte Vogelarten und  
    3. die einzelartenbezogene Prüfung der verbleibenden Arten. 
Die artenschutzrechtliche Abschichtung kommt zum Ergebnis, dass im Hin-
blick auf das zu prüfende Vorhaben die Artengruppen der Fledermäuse und 
der Vögel sowie die Zauneidechse einer weiteren Prüfung zu unterziehen 
sind.  

In der vereinfachten Prüfung bestimmter Vogelarten können vollständig jene 
Arten aus dem weiteren Prüfprozess entlassen werden, die in Hessen einen 
günstigen Erhaltungszustand aufweisen. 

Der einzelartenbezogenen Prüfung werden auf dieser Basis 15 Arten und öko-
logische Gilden zugeführt. Für 11 dieser Arten werden Vermeidungsmaßnah-
men erforderlich. Für die Zauneidechse sind zusätzlich CEF-Maßnahmen 
durchzuführen. FCS-Maßnahmen oder ein Ausnahmeverfahren nach § 45 (7) 
BNatSchG sind für keine Art erforderlich. Letztlich verbleiben keine relevanten 
Beeinträchtigungen von Arten in Bezug auf § 44 (1) BNatSchG. 

7. Die zugunsten der Zauneidechse erforderliche Ausgleichsmaßnahme findet im 
Naturschutzgebiet „Wickerbachaue“, Flörsheim am Main, Flur 34, Flurstück 
112 statt. Dort wird ein inzwischen weitgehend verbuschter und versaumter 
Hang für die Zauneidechse hergerichtet. In umliegenden, offenen und halbof-
fenen Flächen ist die Art bereits vertreten, so dass eine vitale Population ge-
zielt weiter gestärkt werden kann. 

(siehe auch Anlage zum Bebauungsplan: Potenzialanalyse zum Artenschutzrecht, 
Büro Gall - Freiraumplanung und Ökologie, Butzbach, August 2010, sowie Arten-
schutzprüfung, Büro Gall - Freiraumplanung und Ökologie, Butzbach, November 
2010) 

9 Bodengutachten 

Im Vorfeld der städtebaulichen Untersuchungen zum Baugebiet Hattersheim Süd 
sollte geklärt werden, ob sich auf dem Grundstück Schadstoffansammlungen, die 
eine Einstufung als Altlast  bewirken und damit verbunden zu Nutzungseinschrän-
kungen führen können. Das Baugrundinstitut Franke-Meißner und Partner GmbH 
(BFM) wurde von der Nestlé Deutschlang AG mit der Durchführung einer Umwelt-
technischen Voruntersuchung beauftragt.  
Nachfolgend sind die Ergebnisse und Empfehlungen der Gutachtlichen Stellung-
nahme "Umwelttechnische Untersuchungen von Boden und Bodenluft im Vorfeld 
des Grundstücksverkaufs", Baugrundinstitut Franke-Meißner und Partner GmbH, 
Wiesbaden-Deckenheim vom 15.10.2001 zusammengefasst. 
In Ergänzung zu diesem Gutachten wurden zwischenzeitlich eingrenzende Bo-
denuntersuchungen erstellt: 
- Eingrenzende Bodenuntersuchungen im Bereich von RKS 20, vom 06.02.2002 
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- Eingrenzende Bodenuntersuchungen im Bereich einer ehemaligen Tankstelle, 
vom 11.03.2002, 

- Umwelttechnische Untersuchungen im Bereich der Altlastenverdachtsflächen 
vom 10.11.2005. 

Zusammenfassung und Empfehlungen: 
Das aus den Flurstücken 49/7, 62/4, 66/7, 70/3 und 85/3 bestehende, ehemalige 
Betriebsgelände der Sarotti GmbH in Hattersheim wurde im Vorfeld einer geplan-
ten Neubebauung und damit verbundenen Umnutzung orientierenden umwelttech-
nischen Untersuchungen des Bodens und der Bodenluft unterzogen. 
 

Die Bodenproben wurden dazu aus insgesamt 23 Sondierungen entnommen. Pa-
rallel wurde die Bodenluft in zehn Bodenluftmeßstellen beprobt. 
Die Auffüllung weist lokal erhöhte Schwermetallgehalte, im wesentlichen Chrom 
und Nickel, sowie Benzo(a)pyren auf, welche die in der BBodSchV für die Katego-
rie "Wohngebiete" angegebenen Prüfwerte überschreiten. 
Die erhöhten Schwermetallgehalte wurden in der Auffüllung unterhalb des so ge-
nannten Kesselhauses bei RKS 14 festgestellt. Diese enthält Bauschuttreste. 
Durch die daraufhin durchgeführte Untersuchung des Eluats zur Überprüfung des 
wasserlöslichen Anteils wurden keine wasserlöslichen Anteile der im Feststoff auf-
fälligen Schadstoffe Chrom und Nickel nachgewiesen. 
Für den Einzelparameter Arsen wurde jedoch trotz einer nur geringen Konzentrati-
on im Feststoff eine Überschreitung des Prüfwerts im Eluat festgestellt. Über die 
Herkunft des Arsens ist derzeit nichts bekannt.  
Da u.E. eine direkte Gefährdung von Menschen und Grundwasser durch die Ver-
siegelung und das Vorhandensein bindiger Bodenschichten zwischen der Auffül-
lung und dem Grundwasserspiegel nicht gegeben ist, ist eine weitere Eingrenzung 
aus unserer Sicht derzeit nicht notwendig, sondern kann im Rahmen der Rück-
baumaßnahme oder von späteren Erdbaumaßnahmen im Zuge der Neubebauung 
vorgenommen werden. 
Die Probe mit dem erhöhten PAK- und damit verbunden Benzo(a)pyren-Gehalt 
stammt aus der Auffüllung der Sondierung RKS 20, welche sich auf der Freifläche 
zwischen dem Büro- und dem Lagertrakt befindet. Innerhalb der Probe wurden 
Bauschuttreste, Schlacke, Kalkschlamm und Glaswolle vorgefunden. Eine Was-
serlöslichkeit der PAK konnte durch die durchgeführte Eluatuntersuchung nicht 
nachgewiesen werden. 
Da die Sondierung aufgrund eines Bohrhindernisses nicht tiefer als 1,0 m unter 
GOK geführt werden konnte, kann die vertikale Abgrenzung der PAK-Belastung 
derzeit nicht vorgenommen werden. 
Es wird daher empfohlen, im Umkreis von RKS 20 drei weitere Sondierungen bis 
ca. einen Meter in den gewachsenen Boden abteufen zu lassen und die gewonne-
nen Bodenproben auf ihren PAK-Gehalt untersuchen zu lassen. 
 

Bei der ergänzenden Untersuchung im Bereich der RKS 20  wurden erhöhte 
Schwermetall- und PAK-Gehalte nachgewiesen, die jedoch nur punktuell die Prüf-
werte der BBodSchV überschreiten. Aufgrund der unterlagernden Lößschichten 
und einem Flurabstand von über 5 m des Grundwassers sind u.E. die Grundlagen 
für eine Gefährdung für die Wirkungspfade Boden -Mensch und Boden Grundwas-
ser und somit eine Einstufung als Altlast nicht gegeben. 
Bei der geplanten sensiblen Nutzung als Wohngebiet, u.U. sogar als Kinderspiel-
platz ist jedoch vorsorglich der direkte Kontakt zwischen der Auffüllung und Perso-
nen durch Aufbringung einer Schutzschicht aus unbelastetem Boden (LAGA-
Einstufung Z 0) zu unterbinden. 
Gleichwohl ist bei Erdaushub in diesen Bereichen mit erhöhten Verwertungskosten 
für das Auffüllungsmaterial zu rechnen. Die überschlägige abfalltechnische Einstu-
fung des Materials allein auf der Basis der nachgewiesenen PAK-Gehalte führt zur 
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Einstufung in die Kategorie > Z 2. Die Auffüllung aus dem bezeichneten Bereich 
muss daher in Chargen zu maximal 500 m³ separiert werden. Das separierte Ma-
terial ist repräsentativ zu beproben und auf die Parameter der LAGA Richtlinie für 
Boden zu untersuchen. Ergibt sich aus den gemessenen Schadstoffkonzentratio-
nen eine Einstufung in die Kategorie> Z 2 nach LAGA, so sind die noch fehlenden 
Parameter der TA Siedlungsabfall (TASi) zu bestimmen. 
 

Im Zuge der Detailerkundungen im Bereich einer Tankstelle  für Vergaserkraft-
stoff sowie bei einem unterirdischen Heizöltank wurden umwelttechnische Unter-
suchungen der Bodenluft und des Bodens durchgeführt. 
 

Im Bereich des Heizöltanks am Kopfbau des ehemaligen Verwaltungsgebäudes 
wurden bei den beiden dort bis 4 m unter GOK abgeteuften Sondierungen keine 
organoleptischen Auffälligkeiten, die auf eine Kontamination durch Heizöl hinwei-
sen, festgestellt. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen, dass sich in dem für die 
Sondierungen nicht erreichbaren Areal unmittelbar unterhalb des Tanks kleinere 
Mengen an Mineralölkohlenwasserstoffen befinden können, die aus geringen Un-
dichtigkeiten oder Überfüllungen stammen. Der Ausbau des Tanks sollte daher 
durch eine Aushubüberwachung begleitet werden, die den Boden unterhalb des 
Tanks nach dessen Ausbau begutachtet. In Abhängigkeit von dieser Begutachtung 
sind u.U. weitere Untersuchungen oder Maßnahmen wie zusätzlicher Bodenaus-
hub erforderlich. 
Im Bereich der bereits vollständig rückgebauten Betriebstankstelle für Vergaser-
kraftstoff wurde in unmittelbarer Nähe des Vorratstanks eine deutliche Belastung 
der Bodenluft durch aromatische Kohlenwasserstoffe (BTEX) dargestellt, die we-
gen ihrer Höhe zunächst weitere Eingrenzungsuntersuchungen erforderte, um die 
Sanierungsbedürftigkeit dieses Bereichs abschätzen zu können. Durch die an-
schließend durchgeführten Eingrenzungsuntersuchungen konnte nachgewiesen 
werden, dass es sich hier um einen kleinräumigen Schaden handelt, der vermut-
lich durch Überfüllung des Tanks verursacht wurde. Durch die Oberflächenversie-
gelung wurde bisher ein Ausgasen der Schadstoffe verhindert. Beim Öffnen der 
Versiegelung und dem Ausbau des Tanks ist das Ausgasen der aromatischen 
Kohlenwasserstoffe durch geeignete Maßnahmen, z. B. Abdecken der Grube, La-
gerung des Erdaushubs in verschließbare Container, zu verhindern. Infolge der 
Belastung durch aromatische Kohlenwasserstoffe kann es zu erhöhten Entsor-
gungskosten für den Erdaushub an dieser Stelle kommen. Die Aushubarbeiten 
sind durch eine Aushubüberwachung zu begleiten. 
 

Die Umwelttechnische Untersuchungen im Bereich der Altlastenverdachtsflä -
chen  kam zu folgendem Ergebnis:  
In den Randbereichen des ehemaligen Betriebsgeländes der Sarotti GmbH in Hat-
tersheim befinden sich zwei Verdachtsflächen, bei denen es sich um verfüllte Ge-
ländevertiefungen handelte. Über die Art der Verfüllung lagen keine Unterlagen 
vor. Die beiden Verdachtsflächen wurden umwelttechnisch durch sieben Ramm-
kernsondierungen erkundet, von denen vier Stück zur Erkundung einer potentiel-
len Belastung durch leichtflüchtige Schadstoffe als temporäre Bodenluftmessstel-
len ausgebaut wurden. Die untersuchten Bodenluftproben ergaben keinen Hinweis 
auf einen relevanten Eintrag von leichtflüchtigen Schadstoffen. Die nachgewiese-
nen Schadstoffgehalte liegen im Größenbereich der ubiquitären Hintergrundbelas-
tung. 
 

In allen Sondierungen wurde Auffüllungsmaterial angetroffen, das einen wech-
selnden, insgesamt aber einen unter 10 % liegenden Anteil an Fremdbestanteilen 
in Form von überwiegend Bauschuttresten und Schlacken aufweist. 
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Von den entnommenen Bodenproben wurden die Auffüllungsproben, teils in Form 
von Mischproben, teils als Einzelproben chemisch auf ihren Schadstoffgehalt un-
tersucht. 
Für den Wirkungspfad "Boden -Mensch" wurden für die beiden Verdachtsflächen 
in den untersuchten Bodenproben keine Überschreitungen der Prüfwerte für die 
Nutzungskategorie "Wohngebiete" nachgewiesen. Sind im Bereich der Verdachts-
flächen besonders sensible Nutzungen wie z. B. Nutzgärten und Kinderspielplätze 
vorgesehen, so sind für diese Bereiche weitergehende Detailuntersuchungen zu 
empfehlen. 
 

Die Überprüfung der Auswirkungen der Schadstoffgehalte auf den Wirkungspfad 
"Boden -Grundwasser" ergab in zwei Fällen eine geringfügige Überschreitung des 
Prüfwertes für Arsen. 
Aufgrund des Grundwasserflurabstands von mehr als 4 m, und der im Projektareal 
herrschenden Ausbildung einer bis zu mehreren Meter mächtigen Lage aus 
Schluff, ist trotz dem Vorhandensein von Sand lagen zumindest in versiegelten Be-
reichen nicht von einer Grundwassergefährdung auszugehen. Falls in den hier re-
levanten Verdachtsflächen eine Versickerung von Niederschlagswasser etc. ge-
plant ist, ist die Durchführung einer Sickerwasserprognose zu empfehlen. 
Abfalltechnisch wird das Auffüllungsmaterial aus der Verdachtsfläche Nr. 024 A 
auf der Basis der untersuchten Proben in Abhängigkeit vom Anteil der Fremdbe-
standteile in die Kategorien von Z 0 bis Z 1.2 eingestuft. Aufgrund der inhomoge-
nen Zusammensetzung ist davon auszugehen, dass die Auffüllung nicht frei ver-
wertbar ist und somit von Mehrkosten gegenüber der freien Verwertbarkeit auszu-
gehen ist. 
Die Auffüllung aus der Verdachtsfläche Nr. 025 A wird auf der Basis der unter-
suchten Proben in Abhängigkeit vom Anteil der Fremdbestandteile - im wesentli-
chen Bauschutt - in die Kategorien von Z 1.2 bis > Z 2 eingestuft. Somit ist zumin-
dest bereichsweise nur noch eine deponietechnische Verwertung der Auffüllung 
möglich. 
Hinweis: Aufgrund der räumlichen Entfernung der einzelnen Aufschlüsse kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass sich in den nicht untersuchten Bereichen Auf-
füllungen mit höheren Belastungen als die hier festgestellten befinden. 
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die in den beiden Verdachtsberei-
chen angetroffene Auffüllung in ihrer Zusammensetzung und Schadstoffbelastung 
keine wesentlichen Unterschiede zu der Auffüllung auf dem restlichen Grundstück 
aufweist.  
Der Altlastenverdacht hat sich nach Auffassung der Gutachter für die beiden Ver-
dachtsflächen nicht  bestätigt. 

10 Altlasten / Altablagerungen 

Auf dem projektierten Gelände wurden mehrere Bodengutachten durch BFM ange-
fertigt (s.o.). Aus den vorgelegten Gutachten geht hervor, dass das Gelände flä-
chenhaft mit Schlacken und Bauschuttresten verfüllt wurde. Diese sind z.T. auch 
mit PAK und Schwermetallen belastet. Somit ist mit verteuertem Aushub im Zuge 
von Bauvorhaben zu rechnen. Eigene bodenschutzrechtliche Verfahren werden 
nur im Einzelfall eingeleitet, sollten sich im Rahmen von Bauvorhaben auf dem 
Gelände Bodenverunreinigungen feststellen lassen, von denen eine Beeinträchti-
gung des Wohls der Allgemeinheit im Sinne des § 2(3) BBodSchG ausgeht.  
Werden im Rahmen von Erdarbeiten organoleptisch (optisch, geruchlich) Verun-
reinigungen des Bodens festgestellt, die nicht schon in den von BFM angefertigten 
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Gutachten dokumentiert sind, ist die zuständige Bodenschutzbehörde beim Regie-
rungspräsidium Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Wiesbaden, Dez. 
IV/Wi-41.1, Lessingstraße 16-18, 65189 Wiesbaden, unverzüglich zu informieren. 
(Siehe auch Textteil Teil C Hinweise, Ziff C5 Altablagerungen) 

11 Denkmalschutz 

Der Standort der ehemaligen Schokoladenfabrik ist für die Entwicklung der Stadt 
Hattersheim und für die Region Rhein-Main von grundlegender Bedeutung. Mit der 
Aufgabe des Gewerbestandorts konnte ein für die Innenstadt und zur Sicherstel-
lung der Grundversorgung der Bevölkerung  benötigtes Nahversorgungszentrum 
angesiedelt werden, das jedoch nicht isoliert stehen bleiben darf, sondern durch 
ein neu geplantes Wohnquartier eingebunden werden muss. Mit der Konversion 
einer Industriebrache und der Nähe zur S-Bahn-Haltestelle ist das neue Quartier in 
einer für die Gesamtregion vorbildlichen Weise an öffentliche Verkehrsmittel ange-
bunden und kann somit dem Anwachsen des Verkehrs und der Zersiedelung  der 
Landschaft entgegenwirken. Eine effiziente und wirtschaftliche Erschließung, hohe 
Wohnumfeldqualität, bestmöglicher Lärmschutz und sparsamer Umgang mit 
Grund und Boden und anderen Ressourcen werden u. a. gefordert. Unter diesen 
geforderten Prämissen werden die Erhaltung der Baudenkmale und die Sicherstel-
lung einer langfristigen Nutzung berücksichtigt. 
 

Das Städtebauliche Konzept des Quartiers orientiert sich an der Untertorstraße 
und der historischen Orthogonalität der alten Schokoladenfabrik.  Es werden keine 
davon abweichenden neuen Blick- und Raumrichtungen eröffnet. Dies würde die 
Bebaubarkeit erschweren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Werkstattgebäude und Pförtnerhäuschen,            Werkstatt u. Umgebung 2005) 
 

Der Schornstein ist wie bisher weithin erkennbar. Auch das Werkstattgebäude, 
welches bisher aufgrund dichter Begrünung vom Hessendamm kaum wahrnehm-
bar war, soll nach dem zugrunde liegenden Städtebaulichen Konzept vom Hes-
sendamm aus erkennbar sein. Dieses Ziel wird in Abwägung der Forderung des 
Lärmschutzes und des Wunsches nach einer baulichen Anbindung an das Nah-
versorgungszentrum und den Forderungen zur Begrünung des Areals umgesetzt. 
Das Pförtnerhaus wird ebenfalls vom Hessendamm und der Gebietszufahrt er-
kennbar sein. Eine direkte Sichtbarkeit aller Teile der Gebäude und des Schorn-
steinsockels untereinander war auf dem Fabrikareal nie gegeben und würde eine 
Bebaubarkeit in unzumutbarer Weise einschränken und das Ziel einer baulichen 
Anbindung an das Nahversorgungszentrum verfehlen. Die vorgesehenen Baufens-
ter gewährleisten den Sichtbezug zwischen Pförtnerhaus und Werkstattgebäude 
ähnlich wie zur Zeit der Produktion. Der größte Teil des aufgehenden Schornsteins 
wird weiterhin von diesen Gebäuden aus sichtbar sein. Das Werkstattgebäude 



Stadt Hattersheim am Main BEGRÜNDUNG 
Bebauungsplan Nr. N 91 „Schokoladenfabrik“ 
 

� PROF.  DR.  ING.  GERD BALDAUF     FREIER  ARCHITEKT  BDA  UND  STADTPLANER  Seite 21  

wird wie bisher sein großzügigstes Umfeld nach Westen zum künftigen Quartiers-
platz hin entwickeln, wo es identitätsstiftend für das Gesamtquartier sein wird.  
 

Aufgrund der gewünschten baulichen Anbindung des Quartiers an die Innenstadt 
und wegen des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden wird die Fläche zwi-
schen dem denkmalgeschützten Werkstattgebäude und der Sammelstraße 1a - 
ähnlich wie zu Zeiten der Fabrik - bebaut. Das Freihalten dieser Fläche wäre städ-
tebaulich nicht zu vertreten. Es würde ein Platz entstehen, der für eine Kleinstadt 
überdimensioniert wäre und daher nicht richtig belebt werden könnte. Durch seine 
Lage am Hessendamm und den damit verbundenen Immissionen wäre die Auf-
enthaltsqualität auf diesen platz zusätzlich eingeschränkt. Die geplante Bebauung 
schirmt den Lärm ab und erhöht damit die Qualität der Wohnbebauung. Zwischen 
den möglichen Neubauten und dem denkmalgeschützten Werkstattgebäude wird 
durch die gewählte überbaubare Grundstücksfläche ein deutlicher Abstand ein-
gehalten, obwohl dies möglicherweise eine nachhaltige Nutzung dieses Gebäu-
des, die ggf. Erweiterungen benötigt, erschwert. Die neuen Baugrenzen wurden 
auf die Flucht der ursprünglichen Fabrikgebäude verlegt, so dass ausreichend Ab-
stand gewährleistet ist und dennoch eine sinnvolle Bebauung des Areals möglich 
wird. 
 

Einer gewünschten Bebauung an dieser Stelle muss genügend Spielraum gege-
ben werden, Nutzungen und Bauvolumen anzuordnen und zu gliedern. Dieses 
Baufeld wird für die Errichtung gewerblicher Einrichtungen sehr bedeutsam und er-
fordert entsprechende Flexibilität, was in der Festsetzung der überbaubaren Flä-
che berücksichtigt wurde.  Einer möglichen Bebauung wird durch die Festsetzun-
gen und Baufenster erlaubt, auf die Lage (z.B. Schall, Öffentlichkeit) an den öffent-
lichen Einrichtungen, am Nahversorgungszentrum und dem Hessendamm zu rea-
gieren.  
Die Bebauungsmöglichkeiten im Bereich des Pförtnerhäuschens werden auf ein-
stöckige Anbauten und Nachbarbauten reduziert, um dem Charakter des Pförtner-
häuschens gerecht zu werden und dennoch eine geeignete langfristige Nachnut-
zung zu ermöglichen. 
Die denkmalgeschützten Gebäude und Anlagen sind im Planteil gekennzeichnet, 
die Belange des Denkmalschutzes müssen auch bei der Baugesuchsplanung be-
rücksichtigt und eingehalten werden. 

12 Archäologische Fundstellen 

Im Rahmen der Bearbeitung des Bebauungsplanes Nr. N 91 „Schokoladenfabrik“ 
der Stadt Hattersheim gab es von Seiten des Landesamtes für Denkmalpflege 
Hessen wegen mehrerer archäologischer Fundstellen im südlichen Planungsge-
biet eine Beauflagung. Da hier Fundstellen mit Siedlungsresten der Michelsberger 
Kultur und frühmittelalterlicher Gräbern dokumentiert sind, sollte eine vorbereiten-
de Untersuchung durchgeführt werden. Diese Untersuchung in Form einer geo-
magnetischen Prospektion bildet die Grundlage der Bewertung, ob weitere archäo-
logische Untersuchungen erforderlich sind. 
Das Gutachten "Geophysikalische Prospektion zur Erfassung von archäologischen 
Bodendenkmälern", Geophysik Rhein-Main GmbH, Frankfurt am Main, Höchst 
vom 26.08.2010 ist den Anlagen des Bebauungsplanes beigefügt. Zusammenge-
fasst kam die Untersuchung zu folgendem Ergebnis:  
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Mit der geomagnetischen Prospektion wurde neben einem neuzeitlichen Leitungs-
netz eine Vielzahl von Strukturen erfasst, die auf eine ehemalige Besiedlung der 
untersuchten Fläche hinweisen. Dabei handelt es sich um verfüllte Gruben mit un-
terschiedlicher Ausdehnung und Ausrichtung, die zum großen Teil in losen Grup-
pen angeordnet sind. Teilweise finden sich auch Gruben, die geregelt auf Linien 
angeordnet sind. 
 
Aufgrund dieser Ergebnisse sind weiterführende Untersuchungen und Ausgrabun-
gen zwingend notwendig. Vor Abschluss dieser Ausgrabungsarbeiten darf keiner-
lei Bodeneingriff im südlichen Planungsgebiet vorgenommen werden.   

13 Lärmschutzmaßnahmen 

13.1  Schalltechnische Untersuchung 
Im Rahmen der Erstellung des Bebauungsplanes N91 wurde eine schalltechnische 
Untersuchung vom Ingenieurbüro as - Beratung in Immissionsschutz, Kelkheim 
durchgeführt. Es wurde die schalltechnische Situation des Gebietes und der an-
grenzenden Gebiete, soweit erforderlich, untersucht und bewertet. Dabei wurden 
die Lärmimmissionen des Gewerbes, des Schienenverkehrs und des Straßenver-
kehrs berücksichtigt. 
Die schalltechnische Untersuchung ist den Anlagen zum Bebauungsplan zu ent-
nehmen. Eine kurze Zusammenfassung der Ergebnisse erfolgt nachstehend: 
 
Schienenlärm 
Die Beurteilung der Lärmimmissionen des Schienenverkehrs erfolgte gemäß den 
Grenzwerten der 16. BImSchV. Als Ergebnis der Berechnungen können Über-
schreitungen des Immissionsrichtwerts für die Nachtzeit nicht ausgeschlossen 
werden. Die Überschreitungen sind jedoch mit Werten von maximal ca. 2 dB(A) 
vergleichsweise gering. Als Maßnahme zum Lärmschutz bietet sich deshalb an, 
die betroffenen Hausbegrenzungsflächen mindestens entsprechend den Anforde-
rungen der DIN 4109 auszulegen. Die nach DIN 4109 erforderlichen Lärmpegelbe-
reiche können der Anlage 8 des Gutachtens entnommen werden. Alternativ kann 
auch eine Ausrichtung der schutzbedürftigen Räume auf die vom Schall abge-
wandten Seiten vorgeschrieben werden. Sollten im Bereich des geplanten nicht 
störenden Gewerbes westlich des Nahversorgungszentrums weitere Gebäude er-
richtet werden, ist mit einer Verringerung der Geräuschbelastung zu rechnen. 
 
Straßenlärm 
Die Ergebnisse für die Immissionsbelastung durch Straßenverkehrslärm zeigen, 
dass diese Lärmart die dominierende Schallquelle im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans N91 darstellt. Als Ergebnis der Untersuchung aktiver Lärmschutzmaß-
nahmen wurde festgestellt, dass diese nur zum Schutz des als Wohngebiet aus-
gewiesenen Teilgebiets sinnvoll angewendet werden können. Im Rahmen der Un-
tersuchung wurde das folgende optimierte Lärmschutzkonzept konzipiert. 
Empfehlungen zum aktiven Lärmschutz:  

-  Ausführung der ersten Gebäudereihe in einer Gebäudehöhe, die der akusti-
schen Wirksamkeit einer 3-geschossigen Bebauung entspricht, 

-  Lärmschutzwand (Länge ca. 25-30m) im Anschluss an die nördliche Block-
bebauung in der 1. Reihe, 
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-  Lärmschutzwand (Länge ca. 25-30m) im Anschluss an die südliche Blockbe-
bauung in der 1. Reihe, 

-  Akustische Schließung der Gebäudelücken in der Blockbebauung soweit als 
möglich. 

 
Die Lage der Blockbebauung sowie der Wände und Lückenschlüsse ist dem La-
geplan, sowie den Plänen in Anlage 2 des Gutachtens zu entnehmen. Im vorlie-
genden Fall wurde eine Höhe der Lärmschutzwände von 2,5m berücksichtigt, da 
nach Abstimmung mit den Projektbeteiligten höhere Wände nicht mit den städte-
baulichen und landschaftsplanerischen Aspekten der Planung vereinbar wären.  
 
Da die aktiven Lärmschutzmaßnahmen nicht vollständig ausreichen, um die als 
Zielwerte angesetzten Immissionsrichtwerte der 16. BImSchV an allen Immissi-
onsorten einzuhalten, müssen weitere Maßnahmen getroffen werden. 
Dies gilt insbesondere für die 1. Gebäudereihe entlang des Hessendamms für die 
mit Überschreitungen der Richtwerte deutlich > 10 dB(A) gerechnet werden muss. 
Als Maßnahme zum Lärmschutz wird daher zusätzlich festgelegt, die schutzbe-
dürftigen Wohnräume auf die weniger belasteten Gebäudeseiten zu verlegen. Fer-
ner sollten die Gebäudeseiten mit Überschreitungen der Immissionsrichtwerte 
durch eine Auslegung der Gebäude entsprechend den Anforderungen der DIN 
4109 passiv geschützt werden. Die nach DIN 4109 erforderlichen Lärmpegelberei-
che können der Anlage zum Gutachten entnommen werden.  
 
Gewerbelärm 
Für die Beurteilung des Gewerbelärms wurden die Richtwerte der TA Lärm, die mit 
den Orientierungswerten der DIN 18005 übereinstimmen herangezogen.  
Die Untersuchung zeigen, dass die Berechnungen des Gewerbelärms auf der 
Grundlage der Annahmen des Rahmenplans grundsätzlich noch verwendbar sind. 
Hinsichtlich der aktuell vorliegenden oder genehmigten Nutzungen kann jedoch 
keine eindeutigen Aussagen getroffen werden. Auf Grundlage des aktuellen Er-
kenntnisstandes scheint unter bestimmten Rahmenbedingungen ein konfliktfreier 
Betrieb der aktuell bekannten Nutzungen möglich. 
 
Gesamtlärmbetrachtung zu passivem Lärmschutz 
Im vorliegenden Fall ergab sich, dass trotz Lärmminderung durch die östliche 
Randbebauung auch zusätzlich aktive und passive Maßnahmen an den Gebäuden 
erforderlich werden. Diese richten sich im Rahmen von Bebauungsplanverfahren 
in der Regel mindestens nach DIN 4109. Dies bedeutet, dass in Abhängigkeit vom 
„maßgeblichen Außenschallpegel“ Lärmpegelbereiche festgelegt werden, die be-
stimmte Anforderungen an das Schalldämmaß der Außenbauteile eines Gebäudes 
stellen. Da die bauliche Ausführung sinnvollerweise so ausgelegt werden sollte, 
dass die Schalldämmung der Außenbauteile ausreicht um die Einwirkungen des 
relevanten Gesamtlärms abzudecken, wurde bei der Festlegung der Lärmpegelbe-
reiche der Gesamtpegel des Verkehrslärms zugrunde gelegt. Für den vorliegen-
den Bebauungsplan wurden die Lärmpegelbereiche in der Tabelle der Anlage 9 
des Gutachtens aufgeführt. Zusätzlich zeigt die Grafik der Anlage 8 zum Gutach-
ten den jeweils höchsten Lärmpegelbereich je Hausseite.  
Da die Lärmpegelbereiche aus dem Tagpegel abgeleitet werden und die Schutz-
bedürftigkeit beim Schienenlärm im Nachtbereich ca. 2 Stufen höher liegt als im 
Tagbereich, wird empfohlen, mindestens den Lärmpegelbereich 3 oder ggf. auch 4 
vorzusehen. Für Gebäude die nicht oder nicht ausreichend durch aktive Maßnah-
men geschützt werden können, sind die Lärmpegelbereiche nach DIN 4109 im B-
Plan festgesetzt. 
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Zusammenfassend lassen sich folgende Festsetzungen für den Bebauungs-
plan angeben: 
1. Da im Planungsgebiet, insbesondere in der ersten, östlichen Bebauungsreihe 

am Hessendamm erhebliche Überschreitungen der Immissionsrichtwerte auf-
treten, sind die schutzbedürftigen Räume (Schlaf-, Wohnräume) auf die weni-
ger belasteten Hausseiten zu verlegen bzw. auszurichten.  

 
2. Zum Schutz der 2. Gebäudereihe und der weiter zurückliegende Bebauung 

sollten die folgenden aktiven Maßnahmen getroffen werden. 
-  Ausführung der ersten Gebäudereihe in einer Gebäudehöhe, die der akusti-

schen Wirksamkeit einer 3-geschossigen Bebauung entspricht (siehe dazu 
auch Punkt 3.), 

-  Lärmschutzwand im Anschluss an die nördliche Blockbebauung in der 1. 
Reihe, 

-  Lärmschutzwand im Anschluss an die südliche Blockbebauung in der 1. Rei-
he, 

-  Akustische Schließung der Gebäudelücken in der Blockbebauung soweit als 
möglich. 

 
3. Um eine ausreichende Schalldämmung der Gebäude zu gewährleisten, sind 

die Gebäude, deren Immissionsbelastung die Zielwerte überschreitet, mindes-
tens entsprechend den festgelegten Lärmpegelbereichen der DIN 4109 auszu-
statten. Ferner sind auch die Belüftungseinrichtungen der Gebäude den be-
sonderen Erfordernissen entsprechend auszulegen. Die Blockbebauung in der 
1. Reihe ist durchgehend 3-geschossig auszuführen oder durch geeignete 
Maßnahmen so zu gestalten, dass die akustische Abschirmung einer 3-
Geschossigkeit entspricht. 

 
Siehe auch A16 
 
(Siehe Anlagen zum Bebauungsplan: Schalltechnische Untersuchung, Techni-
scher Bericht Nr. 1035/8 zum Bebauungsplan N91, as - Beratung in Immissions-
schutz, Kelkheim, vom 23.11.2010. sowie Stellungnahme zur Lärmschutzwand 
Bebauungsplan N91 Schokoladenfabrik, Höhe der Blockbebauung, as - Beratung 
in Immissionsschutz, Kelkheim, vom 08.12.2010) 
 

 

13.2  Abwägung aktiver / passiver Lärmschutz 

Laut Regionalplan ist die Stadt Hattersheim angehalten, bei der Entwicklung von 
Wohnstandorten eine angemessene bauliche Dichte zu erzielen, was zu einer Mi-
schung aus verdichteter Individualbauweise und Geschosswohnungsbau führt. 
Dies schlägt sich in der im Städtebaulichen Vorkonzept dargestellten Nutzungsver-
teilung im Quartier nieder, das von der Stadt Hattersheim beschlossen wurde. Mit 
der daraus resultierenden überwiegend am unmittelbaren Gebietsrand 2-3- und in 
Quartiersmitte 2-4-geschossigen Bebauung ist eine angemessene Bewältigung 
des Lärmschutzes zu untersuchen.  Mit eingeschossigen Häusern ist in dieser La-
ge nicht zu rechnen. 

Bei dieser baulichen Dichte wird aktiver Lärmschutz deutlich über 3m Höhe aus-
zubilden sein. Aus dieser Betrachtung heraus wurde die Abwägung der Lärm-
schutzmöglichkeiten vorgenommen. Untersuchungen verschiedener Lösungen für 
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aktiven Lärmschutz mit einer Kombination aus Wall und aufgehender Wand wur-
den passiven Maßnahmen gegenübergestellt. 

Untersuchungen zum aktiven Schallschutz entlang der Bahnlinien sowie entlang 
des Hessendamms sind den Anlagen zum Bebauungsplan   beigefügt:  

·  Stellungnahme zur Lärmschutzwand Bebauungsplan N91 Schokoladenfab-
rik, Lärmschutzmaßnahmen am Hessendamm (Vollschutz), as - Beratung 
in Immissionsschutz, Kelkheim, vom 10.12.2010 

·  Stellungnahme zur Lärmschutzwand Bebauungsplan N91 Schokoladenfab-
rik, Lärmschutzmaßnahmen an der Bahn, as - Beratung in Immissions-
schutz, Kelkheim, vom 09.12.2010 

Abwägung des aktiven Lärmschutzes in der 1. Reihe a m Hessendamm  

Die schalltechnische Untersuchung aktiver Lärmschutzmaßnahmen zum Schutz 
der 1. Bebauungsreihe am Hessendamm zeigte einerseits auf, dass prinzipiell eine 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte möglich ist, dass aber anderseits aufgrund 
der hohen Immissionsbelastung zum Schutz der 2-3-geschossigen Bebauung Ab-
schirmhöhen zwischen 6 m und 8,5 m erforderlich wären. Aus technischer Sicht 
sind Schallschutzbauwerke solcher Höhe in der Regel nur in Form von Lärm-
schutzwällen oder als Kombination von Lärmschutzwall mit aufgesetzter Lärm-
schutzwand realisierbar. Dazu ist festzustellen, dass aus städtebaulicher Sicht 
Lärmschutz in dieser Größenordnung in mehrfacherweise problematisch ist und 
somit gegen eine Realisierung spricht. 

Als negativ zu wertende Faktoren  sind dabei die folgenden Sachverhalte aufzu-
führen: 

1. Aktive Lärmschutzmaßnahmen mit Abschirmhöhen > ca. 3 m führen zu einer 
beträchtlichen Störung des Stadtbildes. 

2. Es ist davon auszugehen, dass Lärmschutzmaßnahmen mit Höhen > ca. 3 m 
selbst für Anwohner die vom Lärmschutz profitieren als lästig empfunden wer-
den, da Sichtbehinderungen, Beschattungseffekte,  Behinderungen der Luftzir-
kulation (Aufheizen im Sommer), Einbunkerungseffekte etc. den Vorteil des 
Lärmschutzes teilweise oder ganz aufwiegen. 

3. Werden Lärmschutzmaßnahmen in einer städtebaulich akzeptablen Höhe reali-
siert, können die oberen Geschosse nicht ausreichend geschützt werden, d.h. 
passive Maßnahmen und Einschränkungen bei der Planung werden trotz des 
aktiven Lärmschutzes erforderlich. 

4. Aktive Lärmschutzmaßnahmen werden in der Regel für eine bestimmte Ver-
kehrsbelastung ausgelegt. Verändert sich diese signifikant, ist in der Regel da-
von auszugehen, dass auch eine Änderung des Lärmschutzes notwendig wird 
bzw. der Lärmschutz nicht mehr im vollen Umfang gewährleistet ist. 

5. Aktiver Lärmschutz bedingt je nach Ausführung als Lärmschutzwall, Lärm-
schutzwand oder Wall-/Wandkombination einen mehr oder weniger hohen Flä-
chenbedarf bzw. mehr oder weniger hohe Baukosten. 

Dem entgegen bestehen die Nachteile für die Planung einer Schallschutzbebau-
ung in der 1.Reihe vor allem darin, dass eine hohe Lärmimmission auf das Ge-
bäude einwirkt und ggf. Immissionsrichtwerte überschritten werden. Dementspre-
chend werden auch bei dieser Planung Maßnahmen zum Schallschutz notwendig. 
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In diesem Fall beschränken sich die Maßnahmen auf passive Maßnahmen  wie 

1. Verlegung der sensiblen Wohnräume, Schlafzimmer und Kinderzimmer auf die 
dem Verkehr abgewandten Gebäudeseiten. 

2. Ggf. erhöhte Anforderungen an die Schalldämmung der Gebäudefassaden 

3. Ggf. besondere Anforderungen für die Belüftung der sensiblen Räume 

Damit ergibt sich für die Planung neuer Wohngebiete im städtischen Umfeld die 
Notwendigkeit, Vor- und Nachteile der verschiedenen Schallschutzkonzepte ge-
geneinander abzuwägen. Im vorliegenden Fall der Wohngebiete am Hessendamm 
ist der Planung einer möglichst geschlossenen Schallschutzbebauung der Vorzug 
zu geben, da aktive Lärmschutzmaßnahmen zur vollständigen Einhaltung der Im-
missionsgrenzwerte nicht realistisch bzw. vertretbar sind und durch passive Maß-
nahmen auf einfachere Weise die Vorgaben an den Lärmschutz zu erfüllen sind. 
Ferner sollte berücksichtigt werden, dass auch auf der Ostseite des Hessendam-
mes Blockbebauung als Lärmschutz vorgesehen ist. 

Fazit:  

Da ein Vollschutz der ersten Gebäudereihe erst ab einer Höhe des aktiven Schall-
schutzes von bis zu 8,5 m erreichbar ist und eine solche Höhe aus städtebaulichen 
Gründen nicht realisiert werden soll, wird der aktive Schallschutz im Bereich des 
Wohngebäudes durch eine Blockbebauung in mindestens dieser Höhe gewährleis-
tet. Bei dieser Schallschutzbebauung ist die schutzwürdige Nutzung so ausgerich-
tet, dass sie nicht auf der dem Lärm zugewandten Seite liegt. Zusätzlich ist eine 
schallgedämmte Belüftungseinrichtung vorzusehen und die Schalldämmaße der 
Blockbebauung sind entsprechend der DIN 4109 auszuführen. 

14 Begründung zu den planungsrechtlichen Festset-
zungen 

A1 Art der baulichen Nutzung 

A1.1 WA – Allgemeines Wohngebiet 

Schank und Speisewirtschaften, sowie die Ausnahmen gem. § 4 Abs. 3 BauNVO 
sind nicht zulässig. Sie entsprechen nicht der gewünschten Gebietscharakteristik 
des dort geplanten Wohngebiets und der städtebaulichen Zielsetzung, diese Nut-
zungen sind an anderer Stelle in der Stadt Hattersheim vorzusehen. 
Gartenbaubetriebe und Tankstellen sind aufgrund des benötigten erhöhten Flä-
chenbedarfs nicht zulässig, Schank und Speisewirtschaften, sowie Betriebe des 
Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe (inkl. Mobil-
funkanlagen) und Anlagen für Verwaltung entsprechen nicht der gewünschten 
Charakteristik des geplanten Wohngebiets und können besser im benachbarten 
Mischgebiet untergebracht werden. 
 
A1.2 MI – Mischgebiet 

Entsprechend der gewünschten Entwicklung dieser Fläche wird hier ein Mischge-
biet festgesetzt. Dieses dient auch als Übergangsbereich der konfliktträchtigen 
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Nutzungen: Wohnnutzung im Süden und Sondergebietsnutzung (Nahversor-
gungszentrum) im Norden.  
 
Ausgeschlossen sind im Mischgebiet Gartenbaubetriebe, Tankstellen, Bordelle 
und bordellartige Betriebe, Tanzlokale und Diskotheken sowie jegliche Arten von 
Vergnügungsstätten, da sie städtebaulich an dieser Stelle nicht erwünscht sind. 
Gartenbaubetriebe benötigen große Freiflächen zur Herstellung und Präsentation 
des eigenen Angebots. Diese Art von Nutzung unterstützt den gewünschten städ-
tebaulichen Charakter nicht. Tankstellen verursachen ein erhöhtes Verkehrsauf-
kommen und benötigen ebenfalls enorme Flächengrößen, die zudem versiegelt 
sind. Bordelle und bordellartige Betriebe sowie Tanzlokale und Diskotheken aber 
auch die Vergnügungsstätten wurden aus dem Nutzungskatalog ausgeschlossen 
um die Eigenart des Gebietes als Mischnutzung von Wohnen und Dienstleistung 
nicht zu gefährden.  

A2 Maß der baulichen Nutzung 
Das Maß der baulichen Nutzung wird abgeleitet aus der angrenzend vorhandenen 
räumlichen und baulichen Struktur des Ortes sowie der gewünschten baulichen 
Struktur in diesem Bereich. 
Die Höhenlage der zukünftigen Gebäude wird so festgesetzt, dass eine harmoni-
sche Anbindung der Neubebauung an die bereits geplanten neuen Quartiere öst-
lich des Hessendamms möglich wird. Aus städtebaulicher Sicht ist dabei lediglich 
die Gebäudekubatur relevant, welche über die Festsetzung einer maximalen Ge-
bäudehöhe bzw. einer maximalen Trauf- und Firsthöhe in Verbindung mit der Hö-
he der Erschließungsstraße geregelt wird.  
Eine Erdgeschossfußbodenhöhe (EFH) wird hier nicht festgeschrieben, um den 
zukünftigen Bauherren einen großen Spielraum in der Planung ihrer Gebäude zu 
überlassen. 
Entlang des Hessendamms ist eine Mindestzahl der Vollgeschosse festgesetzt, 
um die Ziele des Lärmschutzes (siehe Kapitel 9) zu erreichen. Um die vom Schall-
gutachter geforderte schalltechnische Wirksamkeit bei der städtebaulich ge-
wünschten Flexibilität der Geschosszahl und Dachform zu erreichen, wurde zu-
sätzlich zu der Mindestzahl der Vollgeschosse eine Mindestgebäudehöhe straßen-
seits entlang des Hessendamms von 9,00m festgesetzt, die den Berechnungen 
des Schallgutachters zugrunde liegt. Diese kann sowohl in Form von Gebäuden 
mit Satteldächern oder auch mit bei zweigeschossigen Gebäuden mit Flachdach 
durch eine aufgestellte (auch transparente) Wand erreicht werden. (Siehe auch: 
Schalltechnische Untersuchung, Technischer Bericht Nr. 1035/8 zum Bebauungs-
plan N91, as-Beratung in Immissionsschutz, Kelkheim, vom  23.11.10, Seite 15) 
Die festgesetzte Grundflächenzahl entspricht im Allgemeinen Wohngebiet sowie 
im Mischgebiet den Maximalwerten der Baunutzungsverordnung.  
Lediglich im Allgemeinen Wohngebiet WA2 wird ein höheres Maß der baulichen 
Nutzung festgesetzt. Dieses begründet sich durch das gewünschte bauliche Kon-
zept in diesem Quartier.  
 
Die Grundflächenzahl darf nach der BauNVO i.d.R. bis zu 50% des festgesetzten 
Wertes mit Garagen und Stellplätzen inkl. Zufahrten, mit Nebenanlagen und mit 
baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche überschritten werden, höchs-
tens jedoch bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8. Die hier im Bebauungsplan ge-
troffenen Festsetzungen in bestimmten Bereichen des Allgemeinen Wohngebietes 
zu einer überhöhten Überschreitung der GRZ bis zu 80% des festgesetzten Wer-
tes begründen sich durch die gewünschte Verdichtung in diesen Quartieren.  
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A3 Bauweise 
Das im Vorfeld ausgearbeitete Städtebauliche Konzept sieht Bereiche unterschied-
licher Akzentuierung vor, um den jeweiligen Situationen - Bebauung entlang des 
Hessendamms, Sammelstraße, Wohnstraße, Wohnhöfe und Übergang zur freien 
Landschaft - entsprechend eigenständige und angemessene Prägungen zu verlei-
hen.  
Im Mischgebiet ist zum einen eine abweichende Bauweise (a1) vorgesehen, wobei 
diese nur bezüglich der Längenbeschränkung von der offenen Bauweise abweicht, 
um einen möglichst großen Spielraum bei der künftigen Bebauung zu gewährleis-
ten.  
Zur Bewältigung der Lärmsituation entlang des Hessendamms sowie im Mischge-
biet MI3 ist eine abweichende Bauweise a2 vorgesehen, innerhalb der Baugrenzen 
sind die Gebäude in geschlossener Bauweise ohne seitlichen Grenzabstand zu er-
richten. Damit soll eine weitgehend durchgängige, lärmabschottene Bebauung pa-
rallel zur Straße sowie als Riegel zum nördlich gelegenen Schienenverkehr erstellt 
werden.  
Im Allgemeinen Wohngebiet WA2 wurde eine abweichende Bauweise notwendig, 
um die geplanten Atriumhäuser zu ermöglichen. Hier sind die Gebäude innerhalb 
der Baugrenzen insgesamt ohne Grenzabstand zu errichten, nicht nur seitlich son-
dern auch vorne und hinten, um eine Durchwegung des Gebietes zu ermöglichen 
und die gewünschte bauliche Dichte für diesen Bereich auch bei Unterschreitung 
der Mindestabstandsflächen zu gewährleisten. 
Die überwiegenden Bereiche des Allgemeinen Wohngebietes sind als offene Bau-
weise vorgesehen, hier sind Einzel-, Doppel- und Reihenhausbebauung möglich. 
Lediglich im südwestlichen Bereich des Plangebietes im Übergang zur freien 
Landschaft werden ausschließlich Einzelhausbebauungen vorgesehen um eine lo-
ckere Bebauung zu erwirken. 

A4 Überbaubare Grundstücksflächen 
Die überbaubare Grundstücksfläche ist ausreichend groß festgesetzt, damit den 
Grundstücksbesitzern der notwendige Spielraum hinsichtlich der Bebauung und 
Gestaltung des Grundstückes gegeben ist. Der nicht überbaubare Teil des Grund-
stücks liegt meistens im südlichen bzw. westlichen Teil.  
Die überbaubaren Grundstücksflächen im Allgemeinen Wohngebiet sind zum 
größten Teil als "Streifenbaufenster" mit einer Tiefe von im Mittel 12 m vorgese-
hen. 
Die Gebäude im WA 6 werden als Lärmschutzbebauung vorgesehen und sollen 
weitgehend geschlossen ausgeführt werden. Jedoch ist es Ziel, eine Fußwegever-
bindung im Bereich der T-Kreuzung der Wohnstraße 2 zwischen den Gebäuden 
vorzusehen, damit es für die Bewohner einen kurzen Fußweg zwischen Forder- 
und Gartenseite ihres Hauses gibt. Die genaue Lage des Fußweges ist dabei nicht 
von Bedeutung, daher wurde diese Festsetzung getroffen um die Umsetzung des 
Fußweges sowie eine Flexibilität bei der Bebauung zu gewährleisten.  

A5 Offene Stellplätze und Garagen  
Die Festsetzung soll die Stellplatzversorgung auf den privaten Grundstücken in 
ausreichender Form gewährleisten, jedoch soll ein geordnetes städtebauliches Er-
scheinungsbild angestrebt werden. Um den Straßenraum offen und freundlich zu 
gestalten, sind daher die Garagen nur innerhalb der Baugrenzen sowie an den 
wenigen dafür vorgesehenen Stellen zulässig. Offene Stellplätze und überdachte 
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Stellplätze beeinträchtigen die Gestalt des Straßenraums deutlich weniger und 
sind daher auch in Bereichen direkt an der Straße zulässig.  
Die örtliche Stellplatzsatzung schränkt die Zufahrtsbreiten zu den Grundstücken 
darüber hinaus ein: in der Stellplatzsatzung der Stadt Hattersheim sind die Zu-
fahrtsbreiten von der öffentlichen Straße auf Stellplätze in Summe auf 7,50m be-
grenzt. Dies soll verhindern, dass im öffentlichen Raum Stellplätze durch zahlrei-
che privaten Zufahrten entfallen. Zudem dient diese Festsetzung der Gestaltung 
des Straßenraumes und der Verkehrssicherheit.  
Für bestimmte Bereiche wurde nun im Bebauungsplan abweichend zu dieser 
Stellplatzsatzung die Breite der Tiefgaragenzufahrt bei der Ermittlung der maxima-
len Zufahrtsbreite ausgenommen, eine Tiefgaragenzufahrt soll zusätzlich zu den 
maximal möglichen 7,50m zulässig sein. Die Festsetzung wurde für Flächen ge-
troffen, auf denen eine Bebauung mit Mehrfamilienhäusern in Kombination mit 
Tiefgaragen geplant ist, Besucherparkplätze sollen dabei jedoch oberirdisch ange-
legt werden können.    

A6 Zu- und Abfahrtsverbote 
Die Zu-/Abfahrtsverbote dienen der Verkehrssicherheit und der Gewährleistung 
des Verkehrsflusses auf den Erschließungsstraßen. 

A7 Nebenanlagen 
Um die Versiegelung auch durch Nebenanlagen nicht übermäßig zu erhöhen, 
wurde die Anzahl und Größe der möglichen Nebenanlagen beschränkt. Dies hat 
aber nicht nur ökologische Gründe, auch gestalterisch soll ein Übermaß an Be-
bauung auf dem Grundstück verhindert werden, um räumliche Enge auf den eher 
kleinen Grundstücken zu vermeiden. 

A8 Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden 
Diese Festsetzung dient der Sicherung der baulichen Struktur des südlichen Plan-
gebietes am Übergang zur freien Landschaft. Hier soll individuelle Einzelhausbe-
bauung vorrangig verwirklicht werden, um die gewünschte bauliche Mischung im 
Stadtteil zu erreichen. Die Verkehrsflächen sind entsprechend geringer dimensio-
niert. Mit einer zu hohen Zahl an Wohnungen wären diese Ziele nicht zu erreichen.  

A9 Freihalten von Sichtfeldern 
Um einen reibungslosen, gefahrenfreien Verkehrsablauf sicherzustellen, ist diese 
Festsetzung getroffen. 

A10 Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung: 
Fußgängerbereich Quartiersplatz 
Der "Quartiersplatz" wird im Rechtsplan als Verkehrsfläche besonderer Zweckbe-
stimmung: Fußgängerbereich mit einer Begrünung 50% der Fläche. Hiermit soll 
verdeutlich werden, dass der geplante Platzbereich nicht ausschließlich befestigt 
wird, sondern als Platzfläche mit Grünbereichen, Wegebeziehungen, befestigten 
Platzflächen oder auch mit wassergebundenen Platzflächen verstanden wird.  
Auf dem gesamten Quartiersplatz ist eine Flächenüberlagerung für die Anlage ei-
nes Kinderspielplatzes festgesetzt. Hier ist geplant, keine ausgewiesene Fläche 
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als Spielplatz vorzuhalten, sondern diesen verstreut über die gesamte Fläche des 
Quartiersplatzes mit verschiedenen Schwerpunkten zu ermöglichen.      

A11 Führung von Versorgungsanlagen und -leitungen 
Die Festsetzung dient zum einen der Sicherung der Versorgung des Plangebietes 
zum anderen wird das zukünftige Erscheinungsbild des Plangebietes berücksich-
tigt. Zudem dürfen oberirdische Spannungsleitungen nicht unterbaut werden, die 
Trassen und deren Schutzstreifen müssen von jeglicher Bebauung freigehalten 
werden. Zumeist verlaufen die Spannungsleitungen daher über öffentlicher Ver-
kehrsfläche, um das Freihalten der Sicherheitsstreifen zu gewährleisten. Daher 
werden im vorliegenden Plangebiet oberirdische Spannungsleitungen ausge-
schlossen, um neben den städtebaulichen Gründen, die öffentlichen Verkehrsflä-
chen so gering wie möglich zu halten und um den Flächenverbrauch weitmöglichst 
zu reduzieren.  

A12 Öffentliche Grünflächen 
Die Festsetzung soll eine fußläufige Erschließung der Wohnbebauung entlang des 
Hessendamms ermöglichen. Zum Schutz des Wurzelbereichs der bestehenden 
Platanenallee sind die Fußwege nur mit wassergebundenen oder kunstharzge-
bundenen Splittbelägen herzustellen, eine Befestigung mit Pflasterbelägen oder  
ähnliches würde zu stark in den Wurzelbereich eingreifen.  

A13 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zu r 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 

A13.1 FNL 1 Randeingrünung 

Mit dieser Festsetzung soll ein dichter Gehölzstreifen zur optischen Einbindung der 
Bebauung geschaffen werden und den südwestlichen Rand des Baugebietes har-
monisch abrunden. Gleichzeitig bietet die Bepflanzung Schutz-, Nahrungs- und 
Nistmöglichkeiten für Vögel, Kleinsäuger und Insekten. Zudem dient diese Maß-
nahme der Aufwertung der Fläche im Bereich der Schutzgüter Arten und Biotope, 
Landschaftsbild und Klima und wird für den naturschutzrechtlichen Ausgleich der 
Eingriffe im Planungsgebiet hinzugezogen. 
 
A13.2 FNL 2 Ausgleichsfläche 

Mit dieser Festsetzung soll im Bereich Pflanzen und Tiere ein standortgerechter 
Wald mit artenreichem Waldmantel als Ersatzlebensraum für diverse Tierarten ge-
schaffen werden. Zudem wird die Auflockerung und naturnahe Gestaltung des be-
stehenden gradlinigen Waldrandes sowie die Entwicklung verschiedenartiger Ve-
getationsstrukturen erreicht. Im Bereich Boden werden durch die Aufgabe der Be-
arbeitung die Bodenfunktionen gefördert. Durch die geschlossene Vegetationsde-
cke werden die Infiltration und Wasserspeicherfunktion verbessert.  
 
A13.3 FNL 3 Maßnahmen zugunsten der Vögel und Flede rmäuse 

Dies sind Vermeidungsmaßnahmen im Hinblick auf Verbotstatbestände gemäß 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
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A13.4 FNL 4 Maßnahmen zugunsten der Zauneidechse 

Mit diesen vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen ((“CEF-Maßnahmen“, in § 44 
Abs. 5 BNatSchG) kann die Verletzung von Verbotstatbeständen vermieden wer-
den. 
 

A13.5 Begrünung der Dächer von Hauptgebäuden und Ga ragen 

Die Wärmespeicherung des Substrates verzögert Temperaturschwankungen. Es 
verhindert somit ein schnelles Aufheizen der Dachflächen am Tag und verringert 
die nächtliche Wärmeabstrahlung. Begrünte Dächer speichern Niederschlagswas-
ser, bringen einen Teil davon durch Verdunstung vorzeitig in den atmosphärischen 
Wasserkreislauf zurück und lassen das Überschusswasser erst zeitverzögert in die 
Kanalisation abfließen. 
 

A13.6 Überdeckung der Tiefgarage 

Die Festsetzung wird aus gestalterischen sowie aus ökologischen Gründen getrof-
fen, die Versiegelung des Gesamtgebietes soll soweit wie möglich gemindert wer-
den.  
 

A13.7 Dezentrale Rückhaltung des Niederschlagswasse rs 

Das Niederschlagswasser von unbegrünten Dachflächen muss gesammelt wer-
den, diese Maßnahme soll dazu dienen, den Zufluss von Oberflächenwasser in die 
städtische Kanalisation zu verringern bzw. zu verzögern und die Verwendung von 
Trinkwasser zu reduzieren.  
Die genannten Dachdeckungen werden ausgeschlossen, um eine Verunreinigung 
des versickernden Regenwassers auszuschließen. 

A14 Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende F lächen 
Die Festsetzung dient der Sicherung der Erschließung. 

A15 Flächen für Gemeinschaftsanlagen 
Die Flächen für Gemeinschaftsanlagen (GSt) dient der Deckung des Stellplatzbe-
darfs für die angrenzenden Baugebiete. Die Gemeinschaftsanlage Weg und Grün-
fläche (GF) sind ebenfalls Flächen zur gemeinsamen Erschließung bzw. Nutzung 
für die angrenzenden Gebiete. Diese Flächen sind bei der Ermittlung der Grund-
flächenzahl zu den angrenzenden Baugrundstücken hinzu zu zählen. 
Für die Gestaltung der Stellplätze gelten ansonsten die Regelungen der Stellplatz-
satzung der Stadt Hattersheim am Main. 

A16 Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwi r-
kungen (Verkehrslärm) 
Im vorliegenden Fall ergab sich, dass trotz Lärmminderung durch die Randbebau-
ung zum Hessendamm auch zusätzlich passive Maßnahmen an den Gebäuden 
erforderlich werden. Diese richten sich im Rahmen von Bebauungsplanverfahren 
in der Regel mindestens nach DIN 4109. Dies bedeutet, dass in Abhängigkeit vom 
„maßgeblichen Außenschallpegel“ Lärmpegelbereiche festgelegt werden, die be-
stimmte Anforderungen an das Schalldämmaß der Außenbauteile eines Gebäudes 
stellen. Da die bauliche Ausführung sinnvollerweise so ausgelegt werden sollte, 
dass die Schalldämmung der Außenbauteile ausreicht um die Einwirkungen des 
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relevanten Gesamtlärms abzudecken, wurde bei der Festlegung der Lärmpegelbe-
reiche der Gesamtpegel des Verkehrslärms zugrunde gelegt.  
Die einzelnen Lärmpegelbereiche sind in der Planzeichnung für die jeweiligen Fas-
saden festgesetzt. 
In den Fassadenbereichen geplanter Gebäude ab einem Lärmpegelbereich III sind 
passive Schallschutzmaßnahmen für Räume vorgeschrieben, die als ständige 
Aufenthaltsräume für Personen genutzt werden (Wohn- und Schlafräume, Kinder-
zimmer, Büroräume etc.). Für untergeordnete Räume (Sanitärräume, Abstellräu-
me, Küchen etc.) sind passive Lärmschutzmaßnahmen ab Lärmpegelbereich IV  
erforderlich.  
Zu diesen passiven Schallschutzmaßnahmen zählt die Wahl einer geeigneten 
Wohnraumaufteilung, so dass sich die schutzbedürftigen Räume auf der dem 
Lärm abgewandten Gebäudeseite befinden. Eine zusätzliche Maßnahme ist der 
Einbau von Schalldämmlüftern in Schlafräumen und Kinderzimmern. Die entspre-
chenden Bereiche für die Empfehlung passiver Schallschutzmaßnahmen sind im 
Planteil durch Darstellung des Lärmpegelbereichs gekennzeichnet. 
In den Bereichen des Plangebiets, in denen ein Außenlärmpegel von mehr als 40 
dB(A) zu erwarten ist, ist der Einbau schallgedämmter Lüftungsanlagen in Schlaf-
räumen und Kinderzimmern empfehlenswert, um einen ungestörten Schlaf zu ge-
währleisten. Dies ist insbesondere bei der östlichen Gebäudefront zum Hessen-
damm der Fall, da der Straßenverkehr nachts bereits rechnerisch mit mehr als 40 
dB(A) auf das Plangebiet einwirkt. 
 

Im Allgemeinen Wohngebiet WA ist festzustellen, dass durch die Verlängerung der 
lärmschützenden Randbebauung entlang des Hessendamms mittels zweier Lärm-
schutzwände  eine Verbesserung der schalltechnischen Situation insbesondere 
für die Gebäude am Rand der Bebauung festzustellen ist. Dabei ist zu berücksich-
tigen, dass die ausgewiesenen Pegelminderungen lediglich durch die bereits im 
Grundzustand berücksichtigte lärmschützende Bebauung relativ gering ausfallen, 
aber die Erhöhung der Überstandslängen die schalltechnische Situation verbes-
sert.  
Durch eine zusätzliche Schließung der Lücken sind im Bereich der Lücken eben-
falls Verbesserungen zu erwarten, die subjektiv durch die Unterbrechung des di-
rekten Kontakts zur Lärmquelle wahrscheinlich zu einer stärkeren Verbesserung 
führen, als durch die Berechnung nachgewiesen.  
 
Die geplante Blockbebauung am Hessendamm wirkt als schall mindernde Ab-
schirmung für einen wesentlichen Teil des dahinter liegenden, als Allgemeines 
Wohngebiet ausgewiesenen, Teils des Bebauungsplans N91. Da für diese Block-
bebauung aus verkehrlichen und städtebaulichen Gründen hinsichtlich der Länge 
und der Geschlossenheit Einschränkungen gelten müssen ist jedoch für einen ge-
ringeren Anteil der Bebauung in der 2. Reihe mit einer Überschreitung der Immis-
sionsrichtwerte für den Verkehrslärm zu rechnen. 
Dabei handelt es sich um die Gebäude am Rand, wo die Abschirmung des Ge-
bäuderiegels nur teilweise wirksam ist. In diesen Abschnitten ist es jedoch mög-
lich, durch eine Lärmschutzwand im Anschluss an die Blockbebauung, einen zu-
sätzlichen, spürbaren Lärmschutz insbesondere für den bodennahen Bereich und 
die unteren Geschosse zu schaffen. Unter Berücksichtigung der städtebaulichen 
Belange und der möglichen Schutzwirkung wird diese ergänzende Schall-
schutzwand mit einer Höhe von 2,5 m  gewählt. 
 
(Siehe Anlagen zum Bebauungsplan: Schalltechnische Untersuchung, Techni-
scher Bericht Nr. 1035/8 zum Bebauungsplan N91, as - Beratung in Immissions-
schutz, Kelkheim, vom 23.11.2010. sowie Stellungnahme zur Lärmschutzwand 
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Bebauungsplan N91 Schokoladenfabrik, Höhe der Blockbebauung, as - Beratung 
in Immissionsschutz, Kelkheim, vom 08.12.2010) 

A17 Anpflanzungen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Be-
pflanzungen und Bindungen für Bepflanzungen und Erh al-
tung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzu ngen 
sowie von Gewässern 
A17.1 Pflanzbindung – Einzelbäume 

Ein neu gepflanzter Baum benötigt viele Jahre, um eine Krone zu entwickeln, die 
die angestrebten Funktionen Klimaregulierung, Staubbindung, Verringerung des 
Wasserabflusses und Lebensraum für Vögel und Insekten erfüllt. Die im zeichneri-
schen Teil gekennzeichneten Einzelbäume sollen zur Erfüllung dieser Aufgabe 
und aufgrund ihrer hohen ökologischen Wertigkeit geschützt und erhalten werden. 
Die zu erhaltenden Bäume am Hessendamm sind außerdem Bestandteil einer 
ortsbildenden Allee. 
 
A17.2 Pflanzzwang 

Die Pflanzzwänge dienen allgemein der Minimierung der Flächenversiegelung und 
garantieren somit die Grundwasserneubildung. Gleichzeitig dienen sie dem Klima-
schutz und der Gestaltung des Gebietes. 
 
Pflanzzwang 1 (pz1) – Einzelbäume  
Die Pflanzfestsetzungen dienen zum einen dem positiven städtebaulichen Er-
scheinungsbild des neuen Baugebietes und zum anderen der Auflockerung der 
Bebauung, Einbindung in den Landschaftsraum und Anknüpfung an bestehende 
Begrünung und der Minimierung des Eingriffs in den Naturhaushalt.  

Einer Erwärmung der Fläche wird durch Baumpflanzungen entlang der Erschlie-
ßungsstraßen entgegengewirkt. Neben einer Verbesserung des Kleinklimas bewir-
ken diese Bäume eine Reduzierung der Lärmimmission und tragen zur Sauerstoff-
produktion bei. Städtebaulich gliedern die Bäume den Straßenraum. 
 
Pflanzzwang 2 (pz 2) – Begrünung der privaten Grund stücksfläche  
Die Festsetzung dient der gestalterischen Qualität im Plangebiet und ökologischen 
Belangen. Neben einer Reduzierung der Bodenversiegelung wird auch das Mikro-
klima im Baugebiet durch die Bepflanzung günstig beeinflusst. 
 
Pflanzzwang 3 (pz 3) – Extensive Dachbegrünung 
Begrünte Dächer speichern Niederschlagswasser, bringen einen Teil davon durch 
Verdunstung vorzeitig in den atmosphärischen Wasserkreislauf zurück und geben 
das Überflusswasser erst zeitverzögert in das Gewässer ab. Die Wärmespeiche-
rung der Vegetationsschicht verzögert Temperaturschwankungen. Es verhindert 
somit ein schnelles Aufheizen der Dachflächen am Tag und verringert die nächtli-
che Wärmeabstrahlung. Dachbegrünungen mit Pflanzgesellschaften, die weitge-
hend durch natürliche Sukzession bestimmt wurden, dienen als ökologische Tritt-
steine für diverse Insekten und Vogelarten. Des Weiteren fügen sich begrünte 
Baukörper besser in das Landschaftsbild ein und dienen somit der Gestaltung des 
Gebietes. 



Stadt Hattersheim am Main BEGRÜNDUNG 
Bebauungsplan Nr. N 91 „Schokoladenfabrik“ 
 

� PROF.  DR.  ING.  GERD BALDAUF     FREIER  ARCHITEKT  BDA  UND  STADTPLANER  Seite 34  

A18 Versorgungsleitungen, Verteileranlagen 
Die Festsetzung dient zum einen der Sicherung der Versorgung des Plangebietes 
zum anderen wird das zukünftige Erscheinungsbild des Plangebietes berücksich-
tigt. 

A19 Bedingte Festsetzungen - Lärmschutz   
Die Festsetzung dient dem Lärmschutz. Die Gebäuderiegel entlang des Hessen-
damms sowie die Lärmschutzwand sollen gemäß Lärmgutachten (Kapitel 12) die 
westlich liegenden Gebäude vor Verkehrslärm des Hessendamms schützen. Somit 
wurde diese Festsetzung getroffen, um die Einhaltung der Lärmgrenzwerte bei den 
Wohnnutzungen in den Gebieten WA1, WA2, WA3, WA5 und WA7 zu gewährleis-
ten. 

A20 Bedingte Festsetzungen - Archäologische Fundstellen  
Die Festsetzung dient dem archäologischen Denkmalschutz. Die geomagnetische 
Prospektion hat ergeben, dass sich auf dem südlichen Grundstück zahlreiche 
Siedlungsreste befinden, archäologische Grabungen sind zwingend notwendig. 
Bevor diese Grabungen nicht abgeschlossen sind, dürfen keine  Bodeneingriffe 
vorgenommen werden.  

15 Begründung zu den örtlichen Bauvorschriften 

B1 Äußere Gestaltung der baulichen Anlagen 

B1.1 Dachgestaltung 

Berücksichtigt werden durch die Festsetzungen mehrere Faktoren: die Außenwir-
kung des Plangebietes, die Wohnqualität und die nachbarlichen Belange. 
Die Dachform sowie der Dachneigungsbereich orientieren sich am Gesamtkonzept 
für die Neubebauung in Hattersheim Süd und dem gewünschten städtebaulichen 
Erscheinungsbild. Auch der Übergang zur freien Landschaft im südwestlichen Be-
reich wird mit dieser Festsetzung berücksichtigt.  
Im Hinblick auf die klimatische Bedeutung des Plangebietes sind zusätzliche Fest-
setzungen zur Dachbegrünung erforderlich. Für alle Bereiche ist daher vorge-
schrieben, Flachdächer mindestens extensiv zu begrünen. Neben der klimatischen 
Bedeutung wird diese Festsetzung auch aus städtebaulichen sowie aus ökologi-
schen Gründen aufgenommen. 

Bezogen auf die Dachdeckung von geneigten Dachflächen werden reflektierende 
Materialien und glasierte Ziegel aufgrund der dadurch erfolgenden Beeinträchti-
gung des städtebaulichen Erscheinungsbildes ausgeschlossen. Die Nutzung er-
neuerbarer Energien ist jedoch von der Stadt Hattersheim gewünscht, daher sind 
Solaranlagen zulässig. 
Dacheinschnitte sind aus gestalterischen Gründen unzulässig, da die Dachland-
schaft dadurch gestört wird. Die Festsetzung dient dem einheitlichen städtebauli-
chen Erscheinungsbild, zudem soll eine qualitätvolle Nutzung der Dachräume, so-
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wie eine sinnvolle Nutzung von Solarkollektoren und Photovoltaikanlagen auf den 
Dachflächen ermöglicht werden. 
 
B1.2 Fassadengestaltung 

Die Festsetzungen zur Fassadengestaltung wurden ebenfalls aus gestalterischen 
Gründen getroffen. Die Festsetzung soll zu einer einheitlichen und ansprechenden 
Gestaltung führen, die sich in das gewünschte städtebauliche Bild einfügt, den-
noch sollen ausreichend Gestaltungsvarianten ermöglicht aber auch nachbarliche 
Belange berücksichtigt werden. 

B2 Abstandsflächen 
Das geplante Maß der Bebauung soll einerseits eine hohe bauliche Dichte ermög-
lichen sowie andererseits die Möglichkeit zur privaten Freiraumgestaltung im eige-
nen Garten gewährleisten. Die Festsetzung zur Reduzierung der Abstandsflächen 
im Allgemeinen Wohngebiet WA3 begründet sich durch die gewünschte bauliche 
Dichte in diesem Quartier. Die Festsetzung entspricht somit auch den Inhalten des 
Regionalen Flächennutzungsplanes, dass in der Nähe von ÖPNV-Stationen ver-
dichtet gebaut werden soll. 
 

B3 Werbeanlagen 
Werbeanlagen kommt eine besondere Bedeutung zu. Sie sind sehr stadtbildprä-
gend, es ist daher wichtig, diesbezüglich Beschränkungen aufzuerlegen, die sich 
aus der Gebietscharakteristik ergeben, und hier einheitliche Regelungen zu finden.  
Die Festsetzung dient einer angemessenen städtebaulichen Gestaltung des Plan-
gebietes. Werbeanlagen sollen grundsätzlich nur an der Stätte der Leitung und 
unmittelbar am Gebäude entstehen. Ebenso sind Nachbarschaft schützende Be-
lange berücksichtigt 
Lichtwerbungen und Werbeanlagen mit sich bewegenden Bauteilen, mit beweg-
tem, wechselndem oder laufendem Licht sind wegen der von ihnen ausgehenden 
Irritationen ausgeschlossen. Beeinträchtigungen für die benachbarte Wohnbevöl-
kerung und Straßenverkehrsteilnehmer werden dadurch vermieden. 

B4 Anforderungen an die Gestaltung und Nutzung der unb e-
bauten Flächen, Gestaltung und Höhe von Einfriedigu ngen 

B4.1 Müllbehälterstandplätze  
Diese Festsetzung dient der Gestaltung des Gebietes, der Einhaltung hygienischer 
Grundvoraussetzungen und der Vermeidung von Geruchsbelästigungen. 

B4.2 Einfriedigungen  
Die Festsetzung soll zu einem optisch offenen und lebendigen Straßenraum bei-
tragen und die Grundstücke untereinander nicht abschotten, was dem städtebau-
lich angestrebten Gebietscharakter entspricht. Nach Norden und zum Hessen-
damm hin ist städtebaulich und aus Sicht der Grünordnung gewünscht, dass sich 
die vorhandenen Grünräume über die Straße hinweg optisch verbinden und nicht 
durch bauliche Anlagen oder geschlossene Einfriedigungen geteilt werden. 
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B4.3 Oberflächenbelag Wege, Zufahrten und Stellplät ze 
Die Verwendung von hellen Oberflächenbelägen dient zur Reduzierung von Wär-
meinseln im Sommer und entspricht zudem dem Standard der Stadt Hattersheim.  
Um die Versiegelung des Gesamtgebietes und die negative Beeinflussung der 
Grundwasserneubildung soweit wie möglich zu mindern und die Absenkung des 
Grundwasserspiegels zu vermeiden bzw. zu reduzieren, sind für die Flächen priva-
ter Stellplätze wasserdurchlässige Beläge festgesetzt. Städtebaulich wie auch ge-
stalterisch kommt dies dem Bereich ebenfalls zugute. Zum Schutz des Grundwas-
sers können allerdings nur die Flächen wasserdurchlässig ausgeführt werden, auf 
denen keine Verunreinigungen durch Verkehr zu erwarten sind. 
Für die Gestaltung der Stellplätze gelten ansonsten die Regelungen der Stellplatz-
satzung der Stadt Hattersheim am Main. 

B4.4 Außenbeleuchtung 
Aus gestalterischen Gründen sowie zur Vermeidung von Lichtemissionen wurde 
diese Festsetzung getroffen. Ähnlich wie Lichtwerbungen sind Straßenbeleuchtun-
gen, die in alle Richtungen scheinen können und das Licht somit streuen, eine un-
zumutbare Belästigung für die Anwohner, bzw. Nachbarschaft und stellen eine 
Lichtemission dar.  

B5 Niederspannungsfreileitungen 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans soll durch das Verbot von Niederspan-
nungs- und Fernmeldefreileitungen eine größtmögliche Gestaltungs- und Aufent-
haltsqualität sichergestellt werden. Eine oberirdische Führung von Leitungen wür-
de die gestalterische Qualität des Gebietes erheblich beeinträchtigen und somit 
dem Planungsziel widersprechen. Zudem dürfen oberirdische Spannungsleitungen 
nicht unterbaut werden, die Trassen und deren Schutzstreifen müssen von jegli-
cher Bebauung freigehalten werden. Zumeist verlaufen die Spannungsleitungen 
daher über öffentlicher Verkehrsfläche, um das Freihalten der Sicherheitsstreifen 
zu gewährleisten. Daher werden im vorliegenden Plangebiet oberirdische Span-
nungsleitungen ausgeschlossen, um neben den städtebaulichen Gründen, die öf-
fentlichen Verkehrsflächen so gering wie möglich zu halten und um den Flächen-
verbrauch weitmöglichst zu reduzieren. 
Innerhalb des Planungsgebietes fallen ohnehin verschiedene Tiefbauarbeiten an, 
so dass die unterirdische Verlegung der Leitungen in Abstimmung mit den anderen 
Versorgungsträgern und dem Straßenbau durchgeführt werden kann. Durch diese 
Koordination können die Mehrkosten für eine unterirdische Verlegung der Tele-
kommunikationsleitungen auf ein Minimum begrenzt werden.  

B6 Anlagen zum Sammeln, Verwenden oder Versickern von 
Niederschlagswasser  
Mit der Festsetzung soll gewährleistet werden, dass sich unmittelbar nach einem 
Regenereignis 50% des Zisternenvolumens selbstständig entleeren und damit für 
ein darauf folgendes Regenereignis wieder als Rückhaltevolumen zur Abflussver-
zögerung und Minderung von Hochwasser- bzw. Abflussspitzen zur Verfügung ste-
hen. 
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16 Flächenbilanz 
Die geplanten Flächen innerhalb des 7,36 ha großen Plangebietes verteilen sich 
folgendermaßen: 
 

Nettobaufläche:  ca. 48.005 qm 
davon     Wohngebietsfläche ca. 29.615 qm 
              Mischgebietsfläche  ca. 18.390 qm 

 

Verkehrsfläche:  ca. 18.465 qm 
davon     Straßenfläche:  ca.  6.240 qm 
               Wege: ca.  1.300 qm 
               Verkehrsberuhigter Bereich:  ca.  6.980 qm 
               Fußgängerbereich "Quartiersplatz": ca.  3.945 qm 
 

Fläche für Versorgung:  ca. 50 qm 
 

Öffentliche Grünfläche:  ca. 2.500 qm 
 

Ausgleichsfläche (Wald): ca. 4.608 qm 

17 Kosten, Planverwirklichung 
Ein Bodenordnungsverfahren ist zur Durchführung der Planung nicht erforderlich, 
die benötigten Grundstücksflächen sind im Eigentum der Bauwilligen.  
 

18 Zusammenfassende Erklärung 
Nach Abschluss des Verfahrens wird dem Bebauungsplan eine Zusammenfas-
sende Erklärung beigefügt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hattersheim am Main, den  
 
 
 
 
 
…………………………………………… …………………………………………… 
 Prof. Dr. Ing. Gerd Baldauf  
Karin Schnick Freier Architekt BDA und Stadtplaner 
Erste Stadträtin  Planverfasser  


